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Planzeichenerklärung
Festsetzungen des Bebauungsplanes
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 und der Baunutzungs-
verordnung 2017

WA Allgemeines Wohngebiet

Nicht überbaubare Grundstücksflächen
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Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
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Zweckbestimmungen:
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Bäumen und Sträuchern gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB
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Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Umgrenzung von Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB



1 Textliche Festsetzungen (BauNVO 1990)

1.1 Nutzungen im allgemeinen Wohngebiet
Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise
zulässigen Nutzungen (z.B. Betriebe des Beherbergungsgewerbes) nicht zulässig
(§ 1 Abs. 6 i. V. m. § 1 Abs. 9 BauNVO).

1.2 Grundflächenzahl
Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl im Sinne von § 19 (4) Satz 2
BauNVO ist nicht zulässig.

1.3 Zahl der Wohnungen
Im allgemeinen Wohngebiet sind je Einzelhaus maximal zwei Wohnungen und je Doppel-
haushälfte maximal eine Wohnung zulässig.

1.4 Nicht überbaubare Grundstücksflächen
Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zwischen Straßenbegrenzungslinie
und straßenseitiger Baugrenze Garagen im Sinne des § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen
i. S. d. § 14 BauNVO, soweit es sich um Gebäude handelt, nicht zulässig. Auf den übrigen
nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind die o. g. Anlagen zulässig.

1.5 Grünordnerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 i. V. m. § 1a BauGB)

1.5.1 Fläche zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern - Öffentliche Grünfläche
(Gehölz)

Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Erhalten von Bäumen und Sträuchern sind die
vorhandenen Gehölze dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch eine gleich-
artige Gehölzanpflanzung oder eine Pflanzung mit einem hochstämmigen Laubbaum der
potenziell natürlichen Vegetation zu ersetzen.

1.5.2 Flächen zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern
Die Fläche zum Anpflanzen und Erhalten von Bäumen und Sträuchern ist mit Gehölzen
der Pflanzliste zu bepflanzen. Es sind mindestens 4 Arten zu verwenden, wobei der
Mindestanteil je Art 10 % beträgt. Als Anfangspflanzung ist je 1,5 qm eine Pflanze zu
setzen. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neuanpflanzungen zu ersetzen.

Pflanzliste:
Acer campestre Feldahorn Prunus avium Vogelkirsche
Alnus glutinosa Schwarzerle Prunus spinosa Schlehe
Carpinus betulus Hainbuche Quercus robur Stieleiche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel Rhamnus frangula Faulbaum
Corylus avellana Haselnuss Rosa canina Hundsrose
Crataegus monogyna Weißdorn Salix caprea Salweide
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Ligustrum vulgare Liguster Sorbus aucuparia Eberesche
Populus tremula Zitterpappel Viburnum opulus Gemeiner Schneeball

1.5.3 Öffentliche Grünflächen - Räumstreifen und Oberflächenentwässerung
Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung "Räumstreifen" bzw.
"Oberflächenentwässerung" sind als Ruderalflur zu entwickeln und extensiv durch max.
eine Mahd pro Jahr zu pflegen.



2 Örtliche Bauvorschriften (gemäß § 84 Absatz 3 NBauO)

2.1 Höhe baulicher Anlagen
Bezugspunkt für die festgesetzten Höhen ist die Oberkante der Fahrbahn der
Erschließungsstraße vor der jeweiligen Gebäudemitte.

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (Sockelhöhe SH)
darf maximal 0,40 m über dem Bezugspunkt liegen.

Die höchstzulässige Traufhöhe beträgt 7,00 m über dem Bezugspunkt. Unter Traufe ist
die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerkes (parallel
zur Firstlinie) und der Dachhaut zu verstehen. Von der Einhaltung der festgesetzten
Traufhöhe werden Dachaufbauten, Zwerchgiebel sowie untergeordnete Gebäude-
rücksprünge und Gebäudeteile ausgenommen.

Die höchstzulässige Firsthöhe beträgt 9,00 m über dem Bezugspunkt. Untergeordnete
Gebäudeteile, wie z.B. Antennen oder Schornsteine, bleiben unberücksichtigt.

Für Gebäude mit einem Flach- oder Pultdach entspricht die maximale Gebäudehöhe
der zulässigen Traufhöhe von 7,00 m.

2.2 Einfriedung
Einfriedungen der Baugrundstücke sind entlang der öffentlichen Straßen und Wege
(zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßenzugewandten Baugrenze) nur
bis zu einer Höhe von 0,80 m, bezogen auf die Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen
ausgebauten Erschließungsstraße jeweils lotrecht zur Anlage, zulässig.

2.3 Gartengestaltung
Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke müssen gemäß § 9 Abs. 2 NBauO
als Grünflächen gestaltet werden. Stein- bzw. Schotterbeete sind nur zulässig, soweit
ihre Fläche zusammen mit allen baulichen Anlagen die zulässige Grundfläche von 40 %
des jeweiligen Baugrundstückes (entspricht der GRZ von 0,4) nicht überschreitet.

2.4 Oberflächenwasser
Das auf den privaten Baugrundstücken anfallende Oberflächenwasser ist auf den
jeweiligen Grundstücken soweit möglich oberflächig zu versickern. Eine Nutzung
als Brauchwasser ist zulässig.

Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Drainrinne / Einläufe) ist sicherzustellen, dass kein
Oberflächenwasser von den Privatflächen oberflächig in den öffentlichen Verkehrsraum
abfließen kann.

2.5 Freileitungen
Leitungen, z.B. zur Stromversorgung oder zur Telekommunikation sind grundsätzlich
unterirdisch zu verlegen. Freileitungen sind, ausgenommen während der Bauzeit, nicht
zulässig.



3 Hinweise
3.1 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde
gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde, der Gemeinde
oder einem Beauftragten für die archäologische Denkmalpflege anzuzeigen
(§ 14 Abs. 1 NDSchG).

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige
unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denk-
malschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG).

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch unter der
Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen.

3.2 Artenschutz
Die Bauflächenvorbereitung darf ausschließlich außerhalb der Brutzeit der Freiflächen-
brüter, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Juli stattfinden. Eine Beseitigung
von Gehölzen darf nur außerhalb der Brutzeit der Gehölzbrüter und außerhalb der
Quartierzeit der Fledermäuse, d.h. nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September
durchgeführt werden. Zu einem anderen Zeitpunkt ist unmittelbar vor Maßnahmebeginn
sicherzustellen, dass Individuen nicht getötet oder beeinträchtigt werden.



Der Rat der Gemeinde Lengerich hat in seiner Sitzung am ............................ dem Entwurf
des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung
gemäß § 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB sowie
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am ........................... ortsüblich bekannt
gemacht.
Dabei wurde darauf hingewiesen, dass gemäß § 13 Abs. 3 BauGB von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird.

Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom ............................ bis
............................ gemäß § 13 b i. V. m. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB und § 13 Abs. 2 Nr. 2
BauGB sowie § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Lengerich, den ..........................

................................................
   Bürgermeister

   Verfahrensvermerke

Der Rat der Gemeinde Lengerich hat in seiner Sitzung am ............................... die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 "Erlenweg III" beschlossen.

Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in der zur Zeit gültigen Fassung
am .............................. ortsüblich bekannt gemacht worden.

Lengerich, den ..........................

.................................................
Bürgermeister

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet durch das:

Büro für Stadtplanung, Gieselmann und Müller GmbH
Raddeweg 8 ,  49757 Werlte ,  Tel.: 05951 - 95 10 12

Werlte, den ................................

................................................

   Präambel
Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3
der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und des § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lengerich diesen
Bebauungsplan Nr. 30 "Erlenweg III", bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen, sowie den folgenden örtlichen Bauvorschriften, als
Satzung beschlossen.

Lengerich, den .........................

.................................................
Bürgermeister



Der Rat der Gemeinde Lengerich hat in seiner Sitzung am ............................... dem
geänderten Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung zugestimmt und die
eingeschränkte Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB beschlossen.

Den Beteiligten im Sinne von § 13 Abs. 1 BauGB wurde vom .................................. bis
.............................. Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Lengerich, den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Der Rat der Gemeinde Lengerich hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellung-
nahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............................... als Satzung
(§ 10 BauGB) sowie die Begründung beschlossen.

Lengerich, den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Im Amtsblatt für den Landkreis Emsland ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .........................
bekannt gemacht worden, dass die Gemeinde Lengerich diesen Bebauungsplan Nr. 30
"Erlenweg III" beschlossen hat.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 30 in Kraft.

Lengerich, den ..........................

................................................
   Bürgermeister

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes sind Verletzungen von
Vorschriften gemäß § 215 BauGB in Verbindung mit § 214 Abs. 1 - 3 BauGB gegenüber
der Gemeinde  nicht  geltend gemacht worden.

Lengerich, den ..........................
................................................

   Bürgermeister

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte Maßstab 1 : 1000
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,
2019, LGLN, Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Landkreis Emsland
Gemeinde: Lengerich Flur: 51
Gemarkung: Lengerich Maßstab 1 : 1000

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach

(Stand vom Juni 2019).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.
Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Lingen (Ems), den ...............................

ÖbVerm.-Ing. Illguth und Illguth-Karanfil
Geschäftsbuch Nr. 19 / 03

  Siegel (Bitte bei Rückfragen angeben)

.....................................................................
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1 Lage und Abgrenzung des Gebietes 
Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 30 „Erlenweg III“ der Gemeinde Lenge-
rich befindet sich am südöstlichen Rand der Ortslage Lengerich. Es liegt ca. 
200 m östlich der Frerener Straße und direkt südlich angrenzend zum Erlen-
weg. 

Der Bebauungsplan betrifft das Flurstück 30/2 der Flur 51, Gemarkung Lenge-
rich. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 2,8 ha. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung. 
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2 Planungsziele und Vorgaben 
2.1 Planungsanlass und Erfordernis  
In der Gemeinde Lengerich liegt eine hohe Nachfrage nach Wohnbaugrund-
stücken vor, die anhand zahlreicher der Gemeinde vorliegender konkreter An-
fragen sichtbar wird. Der Gemeinde stehen jedoch kaum noch Grundstücke 
zur Verfügung, die sie Bauwilligen für eine Einfamilienhausbebauung anbieten 
könnte. 

Das jüngste größere mit dem Bebauungsplan Nr. 26 „Erlenweg II“ (direkt west-
lich angrenzend) entwickelte Wohngebiet ist bereits vollständig vergeben und 
überwiegend bebaut. Die Gemeinde beabsichtigt daher, vor dem Hintergrund 
der weiter vorliegenden Nachfrage nach Einfamilienhausgrundstücken, das 
bestehende Wohngebiet im südöstlichen Bereich von Lengerich zu erweitern 
und damit eine geordnete Wohnbauentwicklung sicherzustellen. 

Vor dem Hintergrund der o.g. anhaltenden Nachfrage nach Einfamilienhaus-
grundstücken beabsichtigt die Gemeinde daher das v.g. Wohngebiet am Er-
lenweg in einem dritten Teilabschnitt nach Osten zu erweitern und damit die 
Wohnbauentwicklung für die kommenden Jahre sicherzustellen. 

 
2.2 Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Ver-

fahren 
Mit der Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) 2017 wurde der § 13 b einge-
führt. Danach kann bei Bebauungsplänen, die bis zum 31. Dezember 2019 
förmlich eingeleitet worden sind, auch für Flächen im bisherigen Außenbereich 
der § 13 a BauGB angewendet werden, sofern folgende Voraussetzungen er-
füllt sind; 

• Mit dem Bebauungsplan wird eine Grundfläche (im Sinne des § 13 a Ab-
satz 1 Satz 2) von weniger als 10.000 m² festgesetzt und 

• es wird die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet, die 
sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen. 

Gemäß § 13 a BauGB dürfen zudem keine Anhaltspunkte für eine Beeinträch-
tigung der in § 1 Absatz 6 Nr. 7 b BauGB genannten Schutzgüter bestehen. 

Mit der vorliegenden Planung soll im bisherigen Außenbereich auf einer 
ca. 2,8 ha großen Fläche eine ergänzende Wohnnutzung ermöglicht werden. 
Das Gebiet schließt direkt an die im Zusammenhang bebaute Ortslage von 
Lengerich an. Mit einer festgesetzten Grundflächenzahl von 0,4 für das ge-
plante allgemeine Wohngebiet und damit einer zulässigen Grundfläche von 
ca. 8.800 m² wird der Schwellenwert von 10.000 m² gemäß § 13 b BauGB un-
terschritten. Die Voraussetzungen des § 13 b BauGB sind somit bei der vorlie-
genden Planung gegeben. 

Das Plangebiet ist auch nicht Bestandteil eines Gebietes von gemeinschaftli-
cher Bedeutung oder eines Europäischen Vogelschutzgebietes im Sinne des 
Bundesnaturschutzgesetzes. Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und der 
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Schutzzwecke dieser in § 1 Absatz 6 Nr. 7 b BauGB genannten Gebiete erge-
ben sich nicht.  

Für die vorliegende Planung sind damit die Voraussetzungen für ein beschleu-
nigtes Verfahren gemäß § 13 a Absatz 1, Nr.1 BauGB gegeben. Somit wird 
von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht und von der Angabe, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. Im be-
schleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 Absatz 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. 

 
2.3 Vorbereitende Bauleitplanung Flächennutzungsplan  
   (Anlage 1) 
Bebauungspläne sind gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan (FNP) zu entwickeln. 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Len-
gerich als Fläche für die Landwirtschaft und gleichzeitig als Sondergebiet für 
die Steuerung von Tierhaltungsanlagen ausgewiesen. Westlich angrenzend ist 
eine Wohnbaufläche dargestellt. Nördlich, östlich und südlich ist Fläche für die 
Landwirtschaft / Sondergebiet für die Steuerung von Tierhaltungsanlagen aus-
gewiesen. 

Mit der vorliegenden Planung soll das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt werden. 

Soweit der Bebauungsplan vom Flächennutzungsplan abweicht, kann er im 
Verfahren nach § 13 a Absatz 2 Nr. 2 BauGB auch ohne Änderung des Flä-
chennutzungsplanes aufgestellt werden. Im vorliegenden Fall wird der Flä-
chennutzungsplan daher entsprechend der geplanten Festsetzung durch die 
Darstellung einer Wohnbaufläche berichtigt (s. Anlage 1). 

 
2.4 Örtliche Gegebenheiten und bestehende Festsetzungen 
Das Plangebiet liegt am südöstlichen Rand der bebauten Ortslage von Lenge-
rich und ist unbebaut. 

Die Fläche stellt sich als Acker dar. Westlich angrenzend befindet sich ein fast 
vollständig bebautes Wohngebiet. Nördlich angrenzend verläuft von Osten 
nach Westen der Erlenweg, eine Gemeindestraße. Nördlich des Erlenweges 
befindet sich eine Reithalle mit Nebenanlagen. Westlich und nördlich der Reit-
halle liegen auf Höhe des Plangebietes Ackerflächen. Östlich des Plangebie-
tes verläuft von Norden nach Süden eine Zufahrt zu einer südöstlich gelege-
nen ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle. Östlich davon liegen Ackerflä-
chen. Südlich des Plangebietes sind großflächig Ackerflächen vorhanden. Di-
rekt südlich und östlich angrenzend zum Plangebiet verläuft außerdem ein 
Entwässerungsgraben direkt entlang der Plangebietsgrenze. 
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2.5 Immissionssituation  
   (Anlage 2) 
Geruchsimmissionen 

Nördlich angrenzend zum Plangebiet befindet sich die Reithalle des Reit- und 
Fahrvereins Lengerich. Im Bereich der Reithalle befinden sich Stallanlagen in 
denen Pferde gehalten werden sowie ein Mistlager. 

Um die von der Reithalle ausgehenden Geruchsimmissionen zu ermitteln, ist 
eine geruchstechnische Untersuchung durch die Fides Immissionsschutz & 
Umweltgutachten GmbH in Lingen durchgeführt worden (Anlage 2). Ergebnis 
dieser Untersuchung ist, dass die Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen 
im Plangebiet maximal 3% der Jahresstunden beträgt. Der in der GIRL für 
Wohn- und Mischgebiete maßgebliche angegebene Immissionswert für die 
Gesamtbelastung an Geruchsimmissionen von 10% der Jahresstunden wird 
im Plangebiet somit sicher eingehalten. 

Aus geruchstechnischer Sicht sind unzulässige Beeinträchtigungen des Plan-
gebietes somit nicht zu erwarten. 

Verkehrslärm 

Die Oststraße (Landesstraße 66) ist die nächstgelegene übergeordnete bzw. 
Hauptverkehrsstraße. Sie verläuft in einer Entfernung von ca. 200 m östlich 
des Plangebietes. Aufgrund dieser Entfernung sind unzumutbare Beeinträchti-
gungen der geplanten Wohnnutzung durch Verkehrslärm nicht zu erwarten.  

Sonstige Immissionen 

Emittierende gewerbliche Betriebe, deren Emissionen zu erheblichen Beein-
trächtigungen im Plangebiet führen könnten, sind in der Umgebung des Plan-
gebietes nicht vorhanden.  

Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen), deren Auswirkungen oder deren Belan-
ge zu beachten sind, sind im näheren Umfeld des Plangebietes ebenfalls nicht 
vorhanden. Die örtlichen Sportanlagen nordwestlich des Plangebietes halten 
Abstände von 280 m und mehr ein. Die dazwischen liegenden Flächen sind 
vollständig mit Wohnhäusern bebaut und schirmen das Plangebiet zu den 
Sportanlagen ab. 

Im Plangebiet sind daher insgesamt keine Beeinträchtigungen im Sinne des 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7c BauGB zu erwarten. 

 

3 Festsetzungen des Bebauungsplanes 
3.1 Art der baulichen Nutzung 
Mit der vorliegenden Planung soll die westlich und nordwestlich vorhandene 
Wohnbebauung erweitert werden. Aus diesem Grund sollen die für die an-
grenzenden Wohngebiete getroffenen Festsetzungen zur Art und zum Maß 
der baulichen Nutzung im Wesentlichen für das vorliegende Plangebiet über-
nommen werden. 
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Aufgrund der konkreten Nachfrage nach Wohnbauflächen zur Errichtung von 
Eigenheimen wird das Plangebiet daher als allgemeines Wohngebiet (WA) 
gemäß § 4 Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt. Allgemeine Wohn-
gebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Damit ist eine Einfügung des neuen 
Baugebietes in die durch Wohnnutzung geprägte Struktur der Umgebung si-
chergestellt. 

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch klei-
ne gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht störende Handwerksbe-
triebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder 
sportliche Zwecke allgemein zulässig.  

Weitere gewerbliche Nutzungen, wie z.B. nicht störende Gewerbebetriebe, 
sind nur ausnahmsweise und daher in der Regel nicht zulässig.  

Im vorliegenden Plangebiet werden diese gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO aus-
nahmsweise zulässigen Nutzungen aufgrund ihres möglichen Beeinträchti-
gungspotenzials ausgeschlossen.  

Damit entspricht die Gemeinde auch einer aktuellen Entscheidung des VGH 
München zum § 13 b BauGB, wonach grundsätzlich auch andere als reine 
Wohnnutzungen oder wohnähnliche Nutzungen in einem nach § 13 b BauGB 
entwickelten Baugebiet möglich sind, sofern sie sich mit dem Ausnahmecha-
rakter des Art. 3 Abs. 3 Plan-UP-RL vereinbaren lassen und ein Beeinträchti-
gungspotenzial hinsichtlich der Umweltbelange möglichst gering bleibt: 

"Weder Gesetzeswortlaut des § 13 b S. 1 BauGB noch die Gesetzesbegrün-
dung legen sich hinsichtlich des Begriffs der Wohnnutzung auf einen bestimm-
ten Baugebietstyp nach der Baunutzungsverordnung fest, sodass beide Ge-
bietstypen grundsätzlich möglich sind. Im Hinblick auf die Art. 3 Abs. 3 Plan-
UP-RL sind jedoch die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 
Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials 
auszuschließen. 

Grundsätzlich zulässig können allerdings Nutzungen nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und 
3 BauNVO sein."  
(VGH München, Beschluss vom 09.05.2018- 2 NE 17.2528) 

 
3.2 Maß der baulichen Nutzung 
Die geplante Bebauung im Plangebiet soll sich an die angrenzend vorhandene 
Gebäudestruktur anpassen. Die getroffenen Festsetzungen zum Maß der bau-
lichen Nutzung lehnen sich daher an die in den angrenzenden Wohngebieten 
realisierte Bebauung bzw. an die dort getroffenen Festsetzungen an. 

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird auf den Wert von 0,4 festgesetzt 
und damit der im § 17 (1) BauNVO genannte Maximalwert für allgemeine 
Wohngebiete gewählt. Damit soll eine optimale Ausnutzung des Baulandes 
ermöglicht und dem zusätzlichen Verbrauch freier Landschaft entgegengewirkt 
werden.  
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Gleichzeitig wird durch textliche Festsetzung eine Überschreitung der GRZ im 
Sinne von § 19 (4) BauNVO ausgeschlossen. Diese Festsetzung dient dazu, 
insbesondere das Maß der Bodenversiegelung zu begrenzen. Der Ausschluss 
des § 19 (4) BauNVO begründet andererseits den Höchstwert von 0,4 bei der 
Festsetzung der GRZ, um trotzdem optimale Bebauungsmöglichkeiten bei 
gleichzeitiger Anpassung der Bebauung an die vorhandene Einfamilienhaus-
struktur in Lengerich zu gewährleisten. 

Die angrenzende Wohnbebauung stellt sich als eingeschossige Einfamilien-
hausbebauung dar. In Anpassung an die umliegend vorhandene Bebauung 
wird die Geschosszahl im Plangebiet daher ebenfalls auf ein Vollgeschoss 
festgesetzt.  

Durch die Festsetzung der GRZ und der zulässigen Zahl der Vollgeschosse ist 
das Maß der baulichen Nutzung gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO dreidimensional 
und damit hinreichend konkret bestimmt. Zusammen mit den örtlichen Bauvor-
schriften zur Höhenentwicklung der baulichen Anlagen kann damit eine An-
passung der geplanten Gebäude an die umliegend vorhandene Bebauungs-
struktur sichergestellt werden.  

 
3.3 Bauweise / Zahl der Wohnungen  
Im Plangebiet soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur erreicht werden, die 
sowohl von der Nutzung als auch vom optischen Erscheinungsbild her, der 
umliegenden Bebauungsstruktur und den Bauwünschen der Bevölkerung nach 
Familienheimen entspricht. Aus diesem Grund wird die offene Bauweise im 
allgemeinen Wohngebiet auf Einzel- und Doppelhäuser beschränkt. 

Darüber hinaus soll im Plangebiet die geplante homogene städtebauliche Nut-
zungsstruktur nicht durch verdichtete Bauweisen wie größere Einzelhäuser mit 
mehreren Wohnungen gefährdet werden. Um die gewünschte Gebäudestruk-
tur zu erreichen, ist es nach Auffassung der Gemeinde deshalb erforderlich, 
die Zahl der Wohneinheiten zu beschränken. Gemäß § 9 (1) Nr. 6 BauGB wird 
deshalb festgesetzt, dass je Einzelhaus höchstens zwei Wohnungen und je 
Doppelhaushälfte maximal eine Wohnung zulässig sind. Die Einschränkung 
auf lediglich eine Wohnung je Einzel- bzw. Doppelhaus würde eine unverhält-
nismäßige Beschränkung der Nutzung, vor allem im Hinblick auf das Zusam-
menleben der Generationen bedeuten und ist nicht beabsichtigt.  

 
3.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen werden im Plangebiet nicht überbau-
bare Grundstücksflächen von einheitlich 3 m Tiefe festgesetzt, um gute Sicht-
verhältnisse für die Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Diese Festset-
zung dient auch der Förderung von Vorgartenbereichen für eine Eingrünung 
der geplanten Bebauung und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur. Um 
diese Zweckbestimmung zu sichern, werden auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zwischen der Straßenbegrenzungslinie und der straßen-
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seitigen Baugrenze alle Gebäude, d.h. auch Garagen und Nebenanlagen, 
ausgeschlossen.  

Zu den vorhandenen bzw. geplanten Gehölzstreifen werden zu deren Schutz 
ebenfalls nicht überbaubare Grundstücksflächen von 3 m Breite festgesetzt. 

 
3.5 Grünordnerische Festsetzungen 
Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und 
Landschaftsbild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe 
in den Naturhaushalt, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes 
zu kompensieren bzw. auszugleichen. 

Zu diesem Zweck wird der vorhandene Gehölzbestand südlich des Erlenwe-
ges erhalten und durch Festsetzung dauerhaft gesichert. Dieser Gehölzbe-
stand, der das Orts- und Landschaftsbild in diesem Bereich in besonderer 
Weise prägt, wird somit dauerhaft sowohl für das Landschaftsbild als auch für 
die Fauna des Gebietes erhalten.  

Am südlichen und östlichen Rand des Plangebietes werden ergänzend Pflanz-
streifen vorgesehen. In diesem Bereich sollen standortgerechte, heimische 
Laubgehölze angepflanzt und dauerhaft erhalten werden. Diese Gehölzstreifen 
binden nicht nur das Plangebiet in das Orts- und Landschaftsbild ein, sie stel-
len darüber hinaus einen wertvollen Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum 
für die Arten des Siedlungsrandes dar. 

Am südlichen und östlichen Rand des Plangebietes verläuft ein Gewässer III. 
Ordnung. Entlang dieses Grabens wird ein 4 m breiter Räumstreifen festge-
setzt, der für die Unterhaltungsarbeiten am Gewässer erforderlich ist. Ebenso 
wird im nordöstlichen Bereich des Plangebietes eine 4 m breite Fläche für die 
Oberflächenentwässerung (Leitungstrasse) als öffentliche Grünfläche festge-
setzt. Diese Flächen sind extensiv zu bewirtschaften, wobei eine einmal jährli-
che Mahd das Aufwachsen von Gehölzen verhindern soll. 

Die innerhalb des festgesetzten Wohngebietes entstehenden Gartenflächen 
tragen überdies zu einer Kompensation der durch die Planung verursachten 
Eingriffe in den Naturhaushalt bei.  

 
3.6 Örtliche Bauvorschriften (§ 84 Abs.3 NBauO) 
Gebäudehöhen 

Die Höhenentwicklung der möglichen Bebauung wird durch die Festsetzung 
einer maximalen Sockel-, Trauf- und Firsthöhe, bezogen auf die Oberkante der 
Fahrbahn der Erschließungsstraße vor der jeweiligen Gebäudemitte, begrenzt. 
Dadurch sollen einheitliche Bauhöhen im Plangebiet, angepasst an die Be-
bauung im angrenzenden Siedlungsbereich, gewährleistet werden, damit ein 
einheitliches städtebauliches Bild im Bereich der bestehenden und geplanten 
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Wohnsiedlung in diesem Ortsteil entsteht. Die Ausbauhöhe der geplanten 
Straßen kann bei der Gemeinde erfragt werden. 

Die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses (Sockel-
höhe) darf im gesamten allgemeinen Wohngebiet maximal 0,4 m über dem 
Bezugspunkt liegen. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine der ortstypischen 
Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen an die Gelände-
höhen gewährleistet.  

Die maximal zulässige Traufhöhe (TH) im allgemeinen Wohngebiet beträgt 
7,0 m.  

„Unter Traufhöhe ist die Schnittkante zwischen Außenflächen des aufgehen-
den Mauerwerks und der Dachhaut zu verstehen, unabhängig davon, in wel-
cher Höhe sich die eigentliche Traufe und/oder Traufrinne befindet.“ [(OVG 
Münster, U.v. 28.08.75 – XIA 1081/74 -, BRS 29 Nr. 103 usw.) aus Fi-
ckert/Fieseler BauNVO § 16 Rn 31].  

Die höchstzulässige Firsthöhe beträgt 9,0 m.  

Durch die Festsetzung der maximalen Firsthöhe wird die Gebäudehöhe be-
grenzt, um eine Anpassung der neu entstehenden Gebäude an die angren-
zend vorhandene Bebauung zu erreichen.  

In der Gemeinde werden auch neuere Bau- und Dachformen (z.B. Gebäude 
mit Pult- oder Flachdach) nachgefragt. Nach Auffassung der Gemeinde sollen 
solche Gebäude im vorliegenden Plangebiet deshalb ebenfalls zulässig sein. 
Um jedoch eine Anpassung des Plangebietes an die umliegend vorhandene 
Bebauungsstruktur sicherzustellen, wird für Gebäude mit einem Flachdach 
(ohne nennenswerte Dachneigung) oder einem einseitig geneigten Pultdach 
die maximale Gebäudehöhe auf die zulässige Traufhöhe von 7,0 m begrenzt. 

Mit den getroffenen Höhenfestsetzungen wird nach Auffassung der Gemeinde 
eine ausreichende Anpassung von neuen Gebäuden an die vorhandene Be-
bauungsstruktur sichergestellt und gleichzeitig werden auch Baumöglichkeiten 
für Bauformen wie z.B. „Toskanahäuser“ geschaffen. 

Grundstückseinfriedung 

Einfriedungen an öffentlichen Straßen sollen maximal bis zu einer Höhe von 
0,8 m hergestellt werden. Diese Festsetzung wird getroffen, um zu verhindern, 
dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken entlang der Straßen das 
angestrebte städtebauliche Bild einer ländlichen, dorftypischen Bebauung ge-
stört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Bereich von Ein-
mündungen ausgeschlossen. 

Gartengestaltung 

Bei der Gartengestaltung werden in der Gemeinde zunehmend sogenannte 
Stein- bzw. Schottergärten angelegt, welche insbesondere bei Verwendung 
von Folien im Untergrund versiegelte Flächen darstellen. Aus Gründen des 
Boden- und Grundwasserschutzes wird daher festgesetzt, dass Stein- bzw. 
Schotterbeete nur zugelassen werden, soweit deren Fläche zusammen mit al-
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len baulichen Anlagen die zulässige Grundfläche von 40 % des Baugrund-
stücks (entspricht der GRZ von 0,4) nicht überschreitet. 

Gemäß § 9 Abs. 2 NBauO müssen die nicht überbauten Flächen der Bau-
grundstücke Grünflächen sein, soweit sie nicht für eine andere zulässige Nut-
zung erforderlich sind. Auf den verbleibenden 60 % Grundstücksfläche, welche 
nicht mit Hauptgebäuden oder Nebenanlagen bebaut werden dürfen, sind sol-
che Steingärten somit nicht zulässig. Diese Flächen sind als Grün- und Gar-
tenfläche auszubilden.  

Freileitungen 

Des Weiteren wird festgesetzt, dass Ver- und Entsorgungsleitungen grund-
sätzlich unterirdisch zu verlegen sind. Freileitungen führen in der Regel zu ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung des Ortsbildes und sollen daher ausschließ-
lich während der Bauzeit zulässig sein. Die unterirdische Verlegung mit Lei-
tungen zur Stromversorgung, zur Übertragung von Informationen (Kabelfern-
sehen oder Telekommunikation) gehört seit Jahrzehnten zum üblichen techni-
schen Standard und ist damit sowohl technisch als auch wirtschaftlich reali-
sierbar.  

Die Gemeinde befürchtet, dass aufgrund veränderter wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen zukünftig der öffentliche Belang des Orts- und Landschaftsbildes 
gegenüber rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten zurückgestellt werden könnte 
und hält daher eine entsprechende Regelung für erforderlich.  

Oberflächenwasser 

Um den Abfluss des anfallenden Oberflächenwassers soweit wie möglich zu 
beschränken und damit die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet so 
wenig wie möglich zu beeinträchtigen, wird festgesetzt, dass das anfallende 
Oberflächenwasser der Baugrundstücke möglichst auf den jeweiligen Grund-
stücken oberflächig zu versickern ist. Eine Nutzung als Brauchwasser soll je-
doch möglich sein. 

Um bei Starkregenereignissen dem Problem der Überflutung der Straßenver-
kehrsflächen entgegenzuwirken, wird festgesetzt, dass durch geeignete Maß-
nahmen (z.B. Drainrinne, Einläufe) sicherzustellen ist, dass kein Oberflächen-
wasser von Privatflächen oberflächig in den öffentlichen Verkehrsraum abflie-
ßen kann. Damit soll insbesondere verhindert werden, dass Parkplatzflächen 
ohne geordnete Oberflächenentwässerung angelegt werden. 

Allgemeine Erklärung zu den örtlichen Bauvorschriften 

Sollten sich einzelne oder alle der gemäß § 84 NBauO getroffenen örtlichen 
Bauvorschriften als unwirksam oder nichtig erweisen, hätte die Gemeinde im 
vorliegenden Fall diesen Bebauungsplan auch ohne die örtlichen Bauvorschrif-
ten beschlossen.  
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4 Auswirkungen der Planung 
4.1 Auswirkungen auf bestehende Nutzungen 
Mit der vorliegenden Planung wird die Entwicklung eines Wohngebietes mit 29 
Baugrundstücken ermöglicht. Die Planung erweitert die westlich und nordwest-
lich bestehenden Wohnsiedlungen und ergänzt diese städtebaulich sinnvoll.  

Die Festsetzungen sind an die mit den angrenzenden Bebauungsplänen 
Nr. 24 „Erlenweg“ und Nr. 26 „Erlenweg II“ getroffenen Regelungen angepasst. 
Die vorhandene Bebauungsstruktur wird damit homogen weiterentwickelt. Ins-
gesamt werden die nachbarlichen Belange somit nicht unzumutbar beeinträch-
tigt. Durch die geplante ergänzende Wohnbebauung am südöstlichen Sied-
lungsrand der Ortslage Lengerich ergeben sich daher keine erheblichen nega-
tiven Auswirkungen auf die Nachbarschaft. 

Durch die Planung am vorliegenden Standort kommt es zum Verlust von un-
bebauter Landschaft. Durch die Erhaltung bzw. Neuanlegung von Gehölzstruk-
turen am Nord- Ost- und Südrand ergeben sich insgesamt jedoch keine erheb-
lichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. 

 
4.2 Natur und Landschaft 
Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Das Plangebiet ist planungsrechtlich als Außenbereich anzusehen. Die Fläche 
liegt jedoch direkt angrenzend zur Ortslage bzw. ausgewiesenen Wohngebie-
ten. Mit der vorliegenden Planung soll diese Wohnbebauung städtebaulich 
sinnvoll erweitert werden. Aufgrund der Lage des Plangebietes und der gerin-
gen Größe kann das Baugebiet gemäß § 13 b BauGB (Einbeziehung von Au-
ßenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren) im Verfahren nach § 13 a 
BauGB ausgewiesen werden. 

Nach § 13 a Abs. 4 i.V.m. Abs. 2 Nr. 4 und Abs.1 Nr. 1 BauGB gelten bei ei-
nem Bebauungsplan der Innenentwicklung Eingriffe, die aufgrund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, im Sinne des § 1 a Abs. 3 S. 5 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, sofern die 
Größe der Grundfläche oder die Fläche, die bei Durchführung des Bebau-
ungsplanes voraussichtlich versiegelt wird, weniger als 20.000 m² beträgt. 

Nach § 13 b BauGB gilt für bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitete 
Bebauungspläne auch für Flächen im Außenbereich der § 13 a BauGB ent-
sprechend für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13 a Ab-
satz 1 Satz 2 von weniger als 10.000 m², durch die die Zulässigkeit von 
Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile anschließen. 

Das Plangebiet umfasst einen ca. 2,8 ha großen Bereich und schließt an die 
bebaute Ortslage an. Die zulässige Grundfläche beträgt bei einer festgesetz-
ten GRZ von 0,4 im Plangebiet ca. 8.800 m². Die Voraussetzung des § 13 b 
BauGB ist im vorliegenden Fall somit gegeben. Der Eingriff in Natur und Land-
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schaft durch die mit der Planung mögliche zusätzliche Bodenversiegelung 
muss daher nicht ausgeglichen werden.  

Artenschutz (Anlage 3) 
Die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 
gelten, anders als die Eingriffsregelung, unabhängig und selbständig neben 
dem Bebauungsplan.  

Situation im Plangebiet 
Zur Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für die Fauna wurde durch 
das Planungsbüro Peter Stelzer GmbH (Regionalplan & UVP) eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (saP) erarbeitet.  

Dazu wurden die Brutvögel im Rahmen von 5 vollständigen Flächenbegehun-
gen von Anfang März 2020 bis Anfang Mai 2020 erfasst. Als Untersuchungs-
raum wurde ein möglicher Wirkraum von etwa 50 m um den Geltungsbereich 
abgegrenzt. Bei den Begehungen wurde auch auf das Vorkommen streng ge-
schützter Arten aus anderen Tiergruppen geachtet.  

Im Rahmen dieser Brutvogelerfassung wurden insgesamt 20 Vogelarten im 
Untersuchungsgebiet festgestellt. 16 Arten nutzten das Gebiet vermutlich als 
Brutgebiet. Vier Arten konnten lediglich als Überflieger oder Nahrungsgäste er-
fasst werden. Als Rote-Liste-Arten Niedersachsens wurden Rauchschwalbe, 
Gartenrotschwanz, Haussperling, Stieglitz und Goldammer erfasst. Innerhalb 
der Plangebietsfläche wurden keine Reviere festgestellt.  

Die Reviere der wertgebenden, streng geschützten und gefährdeten Arten 
Gartenrotschwanz, Haussperling und Goldammer befinden sich außerhalb des 
Wirkraums des Vorhabens, sodass Verletzungen oder Tötungen von Individu-
en und deren Entwicklungsformen durch die Herrichtung des Wohngebietes 
vollständig ausgeschlossen werden können. Eine Störung durch Bautätigkei-
ten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche 
ist jederzeit möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszu-
schließen ist.  

Unter Berücksichtigung, dass evtl. notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten 
nicht in der Zeit vom 1. März bis 30. September durchgeführt werden und ein 
evtl. notwendiger Gehölzeinschlag auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu 
reduzieren ist, können Verletzungen und Tötungen ungefährdeter gehölzbe-
wohnender Vogelarten ausgeschlossen werden. Es ist mit geringen Störungen 
auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu rechnen. 
Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Stö-
rung vorliegt.  

Unter Berücksichtigung, dass die Herrichtung des Baufeldes außerhalb der 
Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten, d.h. nicht in der Zeit 
vom 1. März bis 31. Juli durchgeführt wird, können erhebliche Störungen und 
baubedingte Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher 
Strukturen vermieden bzw. ausgeschlossen werden. Durch das Vorhaben 
kommt es evtl. zu geringen Verdrängungen von evtl. einzelnen Revieren. Die-
se sind in keinem Fall als erheblich einzustufen.  
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Ist das Einhalten der Bauzeitenbeschränkungen nicht möglich, ist vor der Bau-
feldräumung die geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf po-
tenzielle Nester hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld 
befinden, so ist die Herrichtung des Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbei-
ten innerhalb der Brutzeit für mehr als 2 Wochen ist eine Wiederaufnahme der 
Arbeiten erst möglich, wenn keine Brutstätten im Baufeld angelegt wurden. Die 
Baufläche ist durch geeignetes Fachpersonal hin zu überprüfen. Sollten sich 
keine Brutstätten im Baufeld befinden, so können die Arbeiten fortgesetzt wer-
den.  

Die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist nicht notwendig.  

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) ist als Anlage 3 der Begrün-
dung angefügt.  

 

5 Erschließung / Ver- und Entsorgung 
5.1 Verkehrserschließung 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von Norden über den 
Erlenweg, der im Westen Anschluss an die Frerener Straße hat. Vom Erlen-
weg wird eine Ringerschließung in das Plangebiet geführt, die die geplanten 
Grundstücke anbindet. Die geplante Ringstraße erhält zwei Anbindungen an 
den Erlenweg. Der Anschluss der Baugrundstücke an das örtliche und überört-
liche Verkehrsnetz ist damit sichergestellt. 

Im westlichen Bereich des Plangebietes wird zusätzlich ein Fuß- und Radweg 
in das angrenzende Baugebiet geführt, um die Durchlässigkeit der Wohnsied-
lung für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. 

 
5.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 
a) Wasserversorgung 
Das Plangebiet soll an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden. 
Zuständig für die Wasserversorgung ist der Wasserverband Lingener Land mit 
Sitz in Lingen.  

b) Abwasserbeseitigung 
Für das Plangebiet ist die zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Eine 
ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung kann durch den Anschluss an 
die Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Lengerich gewährleistet 
werden. 

c) Oberflächenentwässerung (Anlage 4) 
Bei der Oberflächenentwässerung sollen Auswirkungen der geplanten Flä-
chenversiegelung auf den Grundwasserstand möglichst gering gehalten sowie 
eine Verschärfung der Abflusssituation vermieden werden.  

Im Rahmen der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes wurde eine 
orientierende Baugrunduntersuchung durch das Büro für Geowissenschaften 
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Meyer & Overesch durchgeführt (Anlage 4). Ergebnis dieser Untersuchung ist, 
dass das Plangebiet aufgrund des zu erwartenden geringen Flurabstandes 
zum zu erwartenden mittleren Grundwasserhöchststand nur eingeschränkt für 
die Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers geeignet ist. 

Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser soll daher soweit möglich im 
Plangebiet oberirdisch versickert werden. Das nicht versickerbare Oberflä-
chenwasser soll im Plangebiet im Stauraumkanälen und in dem südlich und 
östlich direkt angrenzenden Graben (Gewässer III. Ordnung) zurückgehalten 
werden. Dazu soll in den Graben ein Rückstaubauwerk und in die Kanalisation 
eine entsprechende Drossel eingebaut werden. Eine entsprechend Abstim-
mung mit dem betroffenen Unterhaltungsverband „Lotter Beeke“ ist vorge-
nommen worden. 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen sind die erforderlichen 
Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushaltsgesetz in 
Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz rechtzeitig bei der zu-
ständigen Wasserbehörde zu beantragen. 

d) Brandschutz 
Die erforderliche Löschwasserversorgung ist nach den technischen Regeln 
Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) in Absprache mit der zuständigen 
Feuerwehr und in Abstimmung mit der Abteilung „Vorbeugender Brandschutz“ 
beim Landkreis Emsland zu erstellen. 

e) Gewässer III. Ordnung 
Südlich und östlich des Plangebietes verläuft ein Gewässer dritter Ordnung 
des Wasser- und Bodenverbandes „Lotter Beeke“. Zu dem Gewässer ist ein 
Gewässerrandstreifen von mindestens vier Meter Breite von jeglicher Bebau-
ung und Bepflanzung frei zu halten. Ein entsprechender Streifen wird mit der 
vorliegenden Planung als öffentliche Grünfläche festgesetzt, um die Erreich-
barkeit des Gewässers und die Durchführung von Unterhaltungsarbeiten zu 
gewährleisten.  

 
5.3 Energieversorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Westnetz GmbH erfolgen. 

Laut Auskunft der Westnetz GmbH ist es erforderlich, zur Belieferung des 
Plangebietes mit elektrischer Energie eine zusätzliche Transformatorenstation 
zu errichten. Hierfür wird im nördlichen Bereich des Plangebietes ein konkreter 
Standort ausgewiesen und als Fläche für Versorgungsanlagen „Elektrizität“ 
ausgewiesen. 

 
5.4 Abfallbeseitigung 
Die Entsorgung von im Plangebiet anfallenden Abfällen kann entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie den jeweils gültigen Satzungen zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland erfolgen. Träger der öffentlichen 
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Abfallentsorgung ist der Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfall-
stoffe ist damit gewährleistet. 

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer, den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Entsorgung zuzuführen. 

 
5.5 Telekommunikation 
Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH erfolgen. 

 

6 Hinweise 
Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich  
(EEWärmeG) 
Zum 1. Januar 2009 ist das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im 
Wärmebereich (EEWärmeG) in Kraft getreten. Laut Gesetz muss der Wärme-
energiebedarf für neue Gebäude zu mindestens 15 % aus erneuerbaren Ener-
gien gedeckt werden. 

Mit der Energieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in Kraft 
getreten ist, sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien 
vorgenommen worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregie-
rung und geänderte Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 
1.1.2016 neu gebaute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische 
Anforderungen erfüllen. Die Verordnung ist auch auf Vorhaben, welche die 
Änderung, die Erweiterung oder den Ausbau von Gebäuden zum Gegenstand 
haben, anzuwenden. 

 

Denkmalschutz 
Der Gemeinde Lengerich sind im Plangebiet keine Bodendenkmäler und/oder 
denkmalgeschützten Objekte bekannt.  

In den Bebauungsplan ist folgender Hinweis aufgenommen: 

„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutz-
behörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

Die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland ist telefonisch 
unter der Rufnummer (05931) 44-0 zu erreichen“. 
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7 Verfahren 
Beteiligung der betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange (TöB) 
Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
gemäß § 13 (2) Nr. 3 in Verbindung mit § 4 (2) BauGB an der Planung betei-
ligt. Diese Beteiligung erfolgte durch Zusendung des Planentwurfs sowie der 
dazugehörigen Begründung. 

 
Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat zusammen mit der dazugehörigen Be-
gründung vom .......... bis .......... öffentlich im Rathaus der Samtgemeinde Len-
gerich ausgelegen. Ort und Dauer der Auslegung wurden eine Woche vorher 
mit dem Hinweis bekannt gemacht, dass Anregungen während dieser Ausle-
gungsfrist vorgebracht werden können. 

 

Satzungsbeschluss 
Die vorliegende Fassung der Begründung war Grundlage des Satzungsbe-
schlusses vom ........... 

 

Lengerich, den  

 

 

Bürgermeister 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 
1.1 Bisherige Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

1.2 Geplante Berichtigung des Flächennutzungsplanes 

2. Ergebnisdokumentation geruchstechnische Untersuchung 

3. spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 

4. Orientierende Baugrunduntersuchung 



Anlage: 1.1 

Legende: 

 Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 30 
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1 ALLGEMEIN 

1.1 Einleitung 

Der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzen war bereits im Reichsnaturschutzgesetz 
(1935) und in der Naturschutzverordnung (1936) verankert. Nach dem Grundgesetz 
galten diese als Landesrecht weiter. Um einer Rechtszersplitterung entgegenzuwirken, 
wurde das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verabschiedet, das am 24. Dezember 
1976 in seiner ursprünglichen Fassung in Kraft trat. Mit der Artenschutznovelle in 1987 
wurde der Vollzug des Artenschutzrechts verstärkt. Die zweite umfassende Änderung, 
die am 9. Mai 1998 in Kraft getreten ist, hat europäisches Artenschutzrecht umgesetzt 
und das nationale Recht entsprechend angepasst (LANA 2007). Mit dem „Ersten Gesetz 
zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 12. Dezember 2007 wurden die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften in Deutschland infolge eines Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 10.01.2006 (C-98/03) geändert.  

Mit der „Föderalismusreform“ vom September 2006 wurde die Rahmengesetzgebung 
aufgehoben. Damit hat der Bund erstmals die Möglichkeit erhalten, das 
Naturschutzrecht in eigener Regie umfassend zu regeln. (Zuvor besaß der Bund hier nur 
Rahmenkompetenz, die ergänzende Regelungen der Länder erforderte.) Mit dem 
„neuen“ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (aktuelle Fassung) 
wird der Artenschutz bundeseinheitlich „abweichungsfest“ geregelt. Die Länder können 
bezüglich des Artenschutzes keine abweichenden Regelungen treffen.  

 

1.2 Anlass 

Anlass für die Aufstellung des Bebauungsplan Nr. 30 „Erlenweg III“ ist die Erweiterung 
des vorhandenen Wohngebietes in östlicher Richtung, um somit der Nachfrage nach 
Wohnungen in der Gemeinde von Lengerich zu entsprechen. 

 

Bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren müssen die 
Artenschutzbelange entsprechend den europäischen Bestimmungen geprüft werden. 
Aufgrund dessen ist nach Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung (im Folgenden kurz saP genannt) durchzuführen.  

Die vorliegende saP ist ein gesonderter Fachbeitrag, bei dem ein fest umrissenes 
Artenspektrum über die allgemeine Eingriffsregelung hinaus einem besonderen 
Prüfprogramm, wie nachfolgend aufgeführt, unterzogen wird.  

 

1.3 Aufgabe und Ziel 

In der vorliegenden saP werden: 

• die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bezüglich der gemeinschaftsrechtlich 
geschützten Arten (alle heimischen europäischen Vogelarten, Arten des Anhang 
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IV der FFH-RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie)), die durch das Vorhaben erfüllt 
werden können, ermittelt und dargestellt,  

• ggf. die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Ausnahmeregelung 
gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG geprüft, d. h. es muss nachgewiesen werden, dass 
sich der Erhaltungszustand der Population der betroffenen Art nicht 
verschlechtern wird. 

•  

1.4 Kurzbeschreibung des Vorhabens 

Anlass für die hier vorliegende Planung ist der Nachfrage nach Wohnungen in der 
Gemeinde Lengerich durch Ausweisung des B-Plans nachzukommen. 

Der ca. 2.7 ha große Geltungsbereich des B-Plans Nr. 30 befindet sich in der Ortschaft 
Lengerich südlich bzw. westlich des Erlenweges. 

Die folgende Abbildung die geplante Aufteilung der Grundstücke im Geltungsbereich des 
B-Plans Nr. 30. 

 
         Abbildung 2: B-Plan Nr. 30, Aufteilungsvorschlag (Stand: 18.07.2019; ohne Maßstabsangabe) 

 

Genaue Angaben sind der Begründung zum B-Plan Nr. 30 „Erlenweg III“ zu entnehmen. 

Nach dem Umweltserver des NLWKN befindet sich der Geltungsbereich des B-Plan 
Nr. 30 „Erlenweg III“ weder in einem Natura2000-Gebiet, Landschaftsschutzgebiet 
(LSG) noch in einem Naturschutzgebiet (NSG). Zudem liegt der Geltungsbereich nicht in 
einem avifaunistisch wertvollen Bereich für Brutvögel bzw. Gastvögel in Niedersachsen. 
Östlich des Geltungsbereichs befindet sich in ca. 40 m ein für Brutvögel landesweit 
bedeutsamer Bereich (https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/Umweltkarten).  
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten vor Beeinträchtigungen durch den 
Menschen sind auf gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Ebene umfangreiche 
Vorschriften erlassen worden. Das BNatSchG unterscheidet in § 7 Abs. 2 Nr. 13 
„besonders geschützte Arten“ und in Nr. 14 „streng geschützte Arten“, die dem 
gesetzlichen Schutz unterliegen. 

Als besonders geschützte Arten gelten:  

• Arten der Anhänge A und B der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle europäischen Vogelarten nach 
Art. 1 der Vogelschutz- Richtlinie (VSch-RL)  

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
mit einem Kreuz gekennzeichnet sind 

Als streng geschützte Arten gelten: 

• Arten des Anhangs A der EG – Artenschutzverordnung (EG-VO) 

• Arten des Anhangs IV der FFH-RL 

• Arten der Anlage 1, die in Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 
mit einem Kreuz gekennzeichnet sind.  

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 - FFH-RL - sowie in den Artikeln 5, 7 
und 9 der Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 30. November 2009 - Vogelschutz-Richtlinie 
VSch-RL - verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in 
den Bestimmungen der §§ 44 und 45 BNatSchG umgesetzt.  

Die für diese saP maßgeblichen Verbotstatbestände („Zugriffverbote“) sind in 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG normiert. Danach ist es grundsätzlich „verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2.  wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt  vor, wenn 
sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 
verschlechtert. 

3.  Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 
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4.  wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 
beschädigen oder zu zerstören (Zugriffsverbote).“ 

Für Eingriffe in den Naturhaushalt, die nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung 
gemäß § 15 BNatSchG zulässig sind, enthält § 44 Abs. 5 BNatSchG Einschränkungen 
der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände: 

(5)  Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in 
Natur und Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder 
von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 
Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach 
Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 
aufgeführt sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn 
die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und 
Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht 
und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 
Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann,  

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach 
Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im 
Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor 
Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, 
beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind,  

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion 
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird.  
 
Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der 
Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. 
Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur 
Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, 
Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

Entsprechend der obigen Ausführung gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei 
nach § 15 zulässigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften 
des Baugesetzbuches zulässigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die 
in Anhang IV der FFH-RL aufgeführten Tierarten, für Europäischen Vogelarten sowie für 
solche Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind.  
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3 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Die Begriffsbestimmungen und die fachliche Auslegung der Verbotstatbestände der 
nachfolgenden Untersuchung stützen sich auf die vorgeschlagenen Definitionen im 
Zusammenhang mit den Grundtatbeständen des § 44 Abs. 1 BNatSchG der Bund/ 
Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA), stA 
„Arten- und Biotopschutz“ (September 2009).  

Entsprechend ist eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes „immer dann 
anzunehmen, wenn sich als Folge der Störung die Größe oder der Fortpflanzungserfolg 
der lokalen Population signifikant und nachhaltig verringert. Bei häufigen und weit 
verbreiteten Arten führen kleinräumige Störungen einzelner Individuen im Regelfall nicht 
zu einem Verstoß gegen das Störungsverbot. Störungen an den Populationszentren 
können aber auch bei häufigeren Arten zur Überwindung der Erheblichkeitsschwelle 
führen. Demgegenüber kann bei landesweit seltenen Arten mit geringen 
Populationsgrößen eine signifikante Verschlechterung bereits dann vorliegen, wenn die 
Fortpflanzungsfähigkeit, der Bruterfolg oder die Überlebenschancen einzelner Individuen 
beeinträchtigt oder gefährdet werden.“ 

 

 

4 METHODISCHES VORGEHEN 

4.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

Gegenstand der saP sind Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und europäische 
Vogelarten, deren Anwesenheit im Untersuchungsgebiet nicht von vorneherein 
ausgeschlossen werden kann. Somit können in einem ersten Schritt (Relevanzprüfung) 
die Arten von einer weiteren Prüfung ausgeschlossen werden, die aufgrund vorliegender 
Daten (Verbreitungskarten, Verzeichnis der in Niedersachsen besonders oder streng 
geschützten Arten (THEUNERT 2008a und 2008b)), eigener Erfahrungen/ Kenntnisse 
und dem Wissensstand der Mitarbeiter des Planungsbüros regionalplan & uvp als nicht 
relevant für das Vorhabensgebiet identifiziert werden können. 

In einem weiteren Schritt wird durch Bestandsaufnahmen die einzelartenbezogene 
Bestandssituation im Wirkraum des Vorhabens erhoben. Auf Basis dieser 
Untersuchungen können dann die Arten identifiziert werden, die vom Vorhaben 
tatsächlich betroffen sind bzw. betroffen sein können. Auf Grund der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme sind die Ergebnisse der Relevanzprüfung nochmals auf Plausibilität 
zu kontrollieren.  

In die Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt sind, werden 
Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen sowie Maßnahmen zur Wahrung 
der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität einbezogen. 

Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen setzen am Projekt an. Sie 
führen dazu, dass Projektwirkungen entweder vollständig unterbleiben oder soweit 
abgemildert werden, dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf 
geschützte Arten erfolgt (z. B. Anbringen von Fledermaus-Überflughilfen). 
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Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität („CEF-
Maßnahmen“ - continuous ecological functionality-measures im Guidance document der 
EU-KOMMISSION (Hrsg. 2007)) setzen unmittelbar am betroffenen Bestand der 
geschützten Arten an. Sie dienen dazu, die Funktion der konkret betroffenen 
Lebensstätte für die betroffene (Teil-)Population in qualitativer und quantitativer Hinsicht 
zu erhalten. Dabei muss die Kontinuität der Lebensstätte gesichert sein. CEF- 
Maßnahmen müssen den Charakter kompensatorischer Vermeidungsmaßnahmen (die 
in der Eingriffsregelung i. d. R. Ausgleichsmaßnahmen darstellen) besitzen und einen 
unmittelbaren räumlichen Bezug zum betroffenen Habitat erkennen lassen, z. B. in Form 
einer Vergrößerung eines Habitats oder der Neuschaffung von Habitaten in direkter 
funktioneller Beziehung zu diesem. 

Werden trotz der Durchführung von Vorkehrungen zur Vermeidung Verbotstatbestände 
erfüllt, so dienen Kompensationsmaßnahmen (FCS- Maßnahmen) dem Erhalt des 
derzeitigen (günstigen) Erhaltungszustandes der betroffenen Art. Diese Maßnahmen 
müssen aus den spezifischen Empfindlichkeiten und ökologischen Erfordernissen der 
jeweiligen betroffenen Art bzw. Population abgeleitet werden, d. h. sie sind an die 
jeweilige Art und an die Funktionalität auszurichten. Auch hinsichtlich der zeitlichen 
Komponente ist zu beachten, dass keine Zeitlücke entsteht, in der eine irreversible 
Schwächung der Population zu befürchten ist.  

 

 

5 DATENGRUNDLAGE 

Als Datengrundlage für die saP dienen die aktuellen Roten Listen Deutschlands und 
Niedersachsens sowie Verbreitungsatlanten und weitere Fachliteratur (siehe Kapitel 13 
„Literatur und Quellen“). 

 

 

 



B-Plan Nr. 30 „Erlenweg III“, Samtgemeinde Lengerich spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
 

 
Seite 10 von 41 regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH 

6 WIRKFAKTOREN  

6.1 Allgemeine Wirkfaktoren 

Entsprechend der Beschreibung des Vorhabens werden für die artenschutzrechtliche 
Beurteilung folgende Wirkungen und Wirkzonen zu Grunde gelegt. 

Tabelle 1: Übersicht der allgemeinen Wirkfaktoren des Vorhabens 

Baubedingte Wirkungen 

• Temporärer Biotop- und Bodenverlust/ temporäre Beeinträchtigung von Wasser und 
Klima/Luft durch Bauflächen/ Baustreifen (einschließlich temporäre Veränderung der 
Standortverhältnisse, der Bodenstruktur, visueller Wirkung) sowie 

• temporäre Lärm- und Schadstoffemissionen durch den Baubetrieb,  

• z. T. temporärer Verlust und Verstärkung der Zerschneidung faunistischer Funktionsräume 
und Funktionsbeziehungen. 

Anlagebedingte Wirkungen 

• Bodenverlust/ Beeinträchtigungen von Wasser und Klima/Luft durch zusätzliche 
Versiegelung. 

• Bodenverlust/Beeinträchtigungen von Wasser und Klima (Luft durch zusätzliche 
Überbauung und Strukturveränderung / Veränderung des Wasserhaushaltes (unversiegelte 
Nebenanlagen: Dämme, Gräben etc.). 

• Biotopverlust durch zusätzliche Versiegelung und Überbauung / Strukturveränderung. 

• Verlust faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch zusätzliche 
Versiegelung / Überbauung. 

• Zusätzliche Entwertung faunistischer Funktionsräume und Funktionsbeziehungen durch 
verstärkte visuelle Störreize, Zerschneidungsverstärkung, Standortveränderung. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

• Abgeänderte/ verstärkte Lärm- und Schadstoffemissionen durch den veränderten 
Verkehrsfluss  

• Ggf. erhöhte Kollisionsgefahr 

 

6.2 Ermittlung der projektspezifischen Wirkungen durch das Vorhaben 

Neben den allgemeinen Wirkfaktoren, die bei allen Vorhaben auftreten, entstehen 
projektspezifische Wirkfaktoren, die je nach Vorhaben unterschiedlich sein können. 
Inwieweit einzelne Arten oder Artgruppen von den Auswirkungen einer Planung 
betroffen sein können, hängt im Wesentlichen von der konkreten Planung im Raum und 
den vorhandenen Lebensraumstrukturen ab. Neben dem unmittelbaren Verlust von 
Lebensräumen durch Überplanung können einzelne Wirkfaktoren wie Lärm, Licht, 
Bewegungsunruhe etc. auch mehr oder weniger weit in den Raum wirken und sind 
entsprechend zu berücksichtigen.  

Da die Wirkungen des Vorhabens auf verschiedene Artgruppen und Arten 
unterschiedlich sind, richtet sich das Untersuchungsgebiet nach den Arten, bei denen 
mit den größten Wirkradien zu rechnen ist. Dies sind meist Offenlandarten wie Kiebitz 
und Brachvogel. Für Arten wie gehölzbewohnende Singvögel, z.B. Goldammern oder 
Baumpieper beschränkt sich der Wirkraum in der Regel auf die unmittelbare 
Vorhabensfläche und das direkte Umfeld und die Arten werden nur dann beeinträchtigt, 
wenn die besiedelten Gehölze entfernt werden. Auf diesen Grundlagen werden die 
Betroffenheiten nach der Erfassung ermittelt. In der folgenden Art-für-Art-Betrachtung 
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(Kapitel 9) wird zwischen den von den Wirkfaktoren betroffenen Arten und den 
außerhalb des Wirkraums siedelnden Arten unterschieden. Letztere können dann in 
einem Artblatt gesammelt abgearbeitet werden. 

In der folgenden Tabelle 2 werden die konkreten projektspezifischen Wirkungen unter 
Berücksichtigung der aktuellen Planung (Kapitel 1.4) und der im Rahmen der Vor-Ort-
Begehung (Kapitel 1.4) dokumentierten Lebensraumstrukturen ermittelt. 

Tabelle 2: Ermittlung der projektspezifischen Wirkfaktoren des Vorhabens 

Wirkfaktor trifft zu 

• Erschließung eines neuen Baustandortes X 

• Erweiterung/ Ersatz einer bestehenden baulichen Anlage  

• Überplanung/ Verlust bestehender Gebäude  

• Bestehende Gebäude im unmittelbaren Nahbereich/ Wirkbereich X 

• Überplanung/ Verlust von Gewässern  

• Gewässer im Wirkbereich X 

• Überplanung/ Verlust von Altholzstrukturen/ Wald  

• Altholzstrukturen/ Wald im Wirkbereich  

• Überplanung/ Verlust von jüngeren Gehölzen  

• Gehölze im Wirkbereich X 

• Überplanung/ Verlust von Offenlandstandorten X 

• Offenland im Wirkbereich  

 

7 RELEVANZPRÜFUNG 

Auf der Ebene des Genehmigungsverfahrens sind prinzipiell alle im Land Niedersachsen 
vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL und alle im Land Niedersachsen 
vorkommenden europäischen Vogelarten gemäß Artikel 1 der VSch-RL 
betrachtungsrelevant. Dieses umfangreiche Artenspektrum soll im Rahmen der 
Relevanzprüfung zunächst auf die Arten reduziert werden, die unter Beachtung der 
Lebensraumansprüche im Untersuchungsraum vorkommen können und für die eine 
Beeinträchtigung im Sinne der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG durch 
Wirkungen des Vorhabens nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann.  

Entsprechend der Verbreitungskarten, sonstiger Literatur (siehe Datengrundlage) sowie 
der eigenen Erfahrungen und Kenntnissen über den Planungsraum sind Vorkommen 
betrachtungsrelevanter Arten im Wesentlichen aus der Gruppe der Brutvögel und 
Fledermäuse denkbar.  

Somit werden Bestandserhebungen für die oben genannte Artengruppen durchgeführt. 
Auf das Vorkommen weiterer streng geschützter Arten aus den anderen Artengruppen 
und auf das Vorkommen von Lebensraumtypen wird bei den Begehungen geachtet.  

Die Dokumentation der Relevanzprüfung erfolgt in tabellarischer Form für die nicht durch 
die Bestandserfassungen abgedeckten Arten: 
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Die Tabellen zur Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums bauen auf die Hinweise 
zur Aufstellung der naturschutzfachlichen Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung in der Straßenplanung (Fassung mit Stand 03/2011) der Obersten Baubehörde 
im Bayrischen Staatsministerium auf. Die Kürzel der Spalten am Tabellenanfang haben 
folgende Bedeutung: 

V: Verbreitungsgebiet 

X =  Das Vorhaben liegt innerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
in Niedersachsen oder keine Angaben zur Verbreitung der Art in 
Niedersachsen vorhanden (k.A.). 

0 = Das Vorhaben liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art 
in Niedersachsen. 

L: Lebensraum 

X = Der erforderliche Lebensraum/ die spezifischen Habitatansprüche der Art 
sind voraussichtlich erfüllt oder keine Angabe möglich (k.A.). 

 0 = Der erforderliche Lebensraum kommt nicht vor bzw. die spezifischen  
  Habitatansprüche der Art sind mit Sicherheit nicht erfüllt.  

E: Empfindlichkeit der Art gegenüber den Wirkungen 

 X = Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist gegeben bzw. nicht   
  auszuschließen. 

0 =  Die Wirkungsempfindlichkeit der Art ist projektspezifisch so gering, dass 
mit hinreichender Sicherheit davon auszugehen ist, dass keine 
Verbotstatbestände ausgelöst werden können (i. d. R. nur weit 
verbreitete, ungefährdete Arten).  

Arten, bei denen die Kategorie V (Verbreitungsgebiet) mit „0“ bewertet wurde, sind als 
nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 
ausgeschlossen werden.  

Für alle weiteren Arten werden die Kategorien „Lebensraum“ und „Empfindlichkeit“ 
abgeprüft. Arten, bei denen die Kategorie „Lebensraum“ mit „0“ bewertet wurde, sind als 
nicht betrachtungsrelevant identifiziert und können damit von den weiteren Prüfschritten 
ausgeschlossen werden. 

Bei den Arten, wo der erforderliche Lebensraum bzw. die spezifischen Habitatansprüche 
voraussichtlich erfüllt sind oder keine Angaben möglich sind und die Empfindlichkeit 
gegenüber den Wirkungen des geplanten Vorhabens gegeben sind bzw. nicht 
auszuschließen sind, erfolgt die Betrachtung der möglichen Betroffenheit Art für Art. 
Entsprechend werden diese Arten der weiteren saP zu Grunde gelegt. 
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7.1 Arten des Anhang IV der FFH-RL 

Tierarten: 

Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

   Fledermäuse     

X X 0 Abendsegler Nyctalus noctula 2 V x 

X X 0 Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 2 2 x 

X X 0 Braunes Langohr Plecotus auritus 2 V x 

X X 0 Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G x 

X X 0 Fransenfledermaus Myotis nattereri 2 * x 

0   Graues Langohr Plecotus austriacus 2 2 x 

X X 0 Große Bartfledermaus Myotis brandtii 2 V x 

X X 0 Großes Mausohr Myotis myotis 2 V x 

X X 0 Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 V x 

0   Kleine Hufeisennase Rhinolophus hipposideros 0 1 x 

X X 0 Kleinabendsegler Nyctalus leisleri 1 D x 

0   Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 1 2 x 

X X 0 Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus N D x 

0   Nordfledermaus Eptesicus nilssonii 2 G x 

X X 0 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 * x 

X X 0 Teichfledermaus Myotis dasycneme � D  

X X 0 Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 * x 

0   Zweifarbfledermaus Vespertilio murinus 1 D x 

X X 0 Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus 3 * x 

   Säugetiere ohne Fledermäuse    

X 0  Biber Castor fiber 0 V x 

0   Birkenmaus Sicista betulina G 1 x 

0   Braunbär Ursus arctos 0 0 x 

0   Europäischer Nerz Mustela lutreola 0 0  

0   Feldhamster Cricetus cricetus 2 1 x 

X 0  Fischotter Lutra lutra 1 3 x 

0   Großer Tümmler Tursiops truncatus 1 0 x 

0   Haselmaus Muscardinus avellanarius R G x 

0   Luchs Lynx lynx 0 2 x 

0   Schweinswal Phocoena phocoena 1 2 x 

0   Wildkatze Felis silvestris 2 3 x 

0   Wisent Bison bonasus 0 0 x 

X 0  Wolf Canis lupus 0 1 x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

   Kriechtiere     

0   Europ. Sumpfschildkröte Emys orbicularis 0 1 x 

X 0  Schlingnatter Coronella austriaca 2 3 x 

X 0  Zauneidechse Lacerta agilis 3 V x 

   Lurche     

0   Geburtshelferkröte Alytes obstetricans 2 3 x 

0   Gelbbauchunke Bombina variegata 1 2 x 

0   Kammmolch Triturus cristatus 3 V x 

0   Kleiner Wasserfrosch Pelophylax lessonae G G x 

0   Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 x 

X 0  Kreuzkröte Bufo calamita 2 V x 

0   Laubfrosch Hyla arborea 2 3 x 

X 0  Moorfrosch Rana arvalis 3 3 x 

0   Rotbauchunke Bombina bombina 2 2 x 

0   Springfrosch Rana dalmatina 3 - x 

0   Wechselkröte Pseudepidalea viridis 1 3 x 

   Fische     

0   Nordseeschnäpel Coregonus oxyrhynchus 0 0 x 

0   Stör Acipenser sturio 0 0 x 

   Libellen     

0   Asiatische Keiljungfer Gomphus flavipes 2 G x 

0   Östliche Moosjungfer Leucorrhinia albifrons R 1 x 

0   Zierliche Moosjungfer Leucorrhinia caudalis R 1 x 

0   Große Moosjungfer Leucorrhinia pectoralis 2 2 x 

0   Grüne Flussjungfer Ophiogomphus cecilia  3 2 x 

0   Grüne Mosaikjungfer Aeshna viridis 1 1 x 

0   Sibirische Winterlibelle Sympecma paedisca 1 2 x 

   Käfer     

0   Grubenlaufkäfer Carabus variolosus 0 1 x 

0   Heldbock Cerambyx cerdo � 1 x 

0   Breitrand Dytiscus latissimus 1 1 x 

0   Schmalbindiger Breitflügel- Tauchkäfer Graphoderus bilineatus 0 1 x 

0   Eremit Osmoderma eremita � 2 x 

   Tagfalter / Nachtfalter     

0   Wald-Wiesenvögelchen Coenonympha hero 1 1 x 

0   Eschen- Scheckenfalter  Euphydryas maturna 0 1 x 

0   Schwarzfleckiger Ameisenbläuling  Maculinea arion 1 2 x 
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Kategorie 

Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg V L E 

0   Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea nausithous 1 3 x 

0   Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling Maculinea teleius  0 2 x 

0   Großer Feuerfalter Lycaena dispar 0 2 x 

0   Blauschillernder Feuerfalter Lycaena helle 0 1 x 

0   Schwarzer Apollofalter Parnassius mnemosyne 0 1 x 

0   Nachtkerzenschwärmer Proserpinus proserpina 2 V x 

   Schnecken / Muscheln     

0   Zierliche Tellerschnecke Anisus vorticulus � 1 x 

0   Bachmuschel Unio crassus � 1 x 

 

Gefäßpflanzen: 

Kategorie      

V L E Art Wissenschaftlicher Name RL Nds RL D sg 

0   Kriechender Sellerie Apium repens 1 1 x 

0   Einfache Mondraute Botrychium simplex 0 2 x 

0   Frauenschuh Cypripedium calceolus 2 3 x 

0   Sand-Silberscharte Jurinea cyanoides 0 2 x 

0   Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii 2 2 x 

X 0  Froschkraut Luronium natans 2 2 x 

0   Schierling- Wasserfenchel Oenanthe conioides 1 1 x 

0   Moor- Steinbrech Saxifraga hirculus 0 1 x 

0   Vorblattloses Leinblatt Thesium ebracteatum 1 1 x 

0   Prächtiger Dünnfarn Trichomanes speciosum R � x 

 
LEGENDE   

  

RL D Rote Liste Deutschland 

RL Nds Rote Liste Niedersachsen 

 Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0 Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1 Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2 Stark gefährdet 

 3 Gefährdet 

 G Gefährdung unbekannten Ausmaßes 

 R Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V Vorwarnliste 

 D Daten unzureichend 

 * Keine Gefährdung/ ungefährdet 

 � Nicht bewertet/ keine Rote Liste vorhanden 

 N erst nach Veröffentlichung der Roten Liste nachgewiesen (Status unbekannt) 

   

sg x = streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 
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7.2 Regelmäßige Gastvögel Niedersachsens nach Art. 4 Abs. 1 und 2 der EU-
Vogelschutzrichtlinie 

Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X X 0 Austernfischer Haematopus ostralegus Zug 

X X 0 Baumfalke  Falco subbuteo Zug 

X 0  Bekassine  Gallinago gallinago Zug 

0   Bergente  Aythya marila Zug 

X 0  Blässgans  Anser albifrons Zug 

X 0  Blässhuhn  Fulica atra Zug 

X 0  Blaukehlchen  Luscinia svecica Anh I 

0   Brachpieper   Anthus campestris Anh I 

X 0  Brachvogel  Numenius arquata Zug 

X 0  Brandgans  Tadorna tadorna Zug 

0   Brandseeschwalbe Thalasseus sandvicensis Anh I 

X 0  Braunkehlchen  Saxicola rubetra Zug 

X 0  Bruchwasserläufer Tringa glareola Anh I 

0   Drosselrohrsänger  Acrocephalus arundinaceus Zug 

X 0  Dunkelwasserläufer  Tringa erythropus Zug 

0   Eiderente  Somateria mollissima Zug 

X 0  Eisvogel Alcedo atthis Anh I 

X X 0 Feldlerche  Alauda arvensis Zug 

X 0  Fischadler Pandion haliaetus Anh I 

X 0  Flussregenpfeifer  Charadrius dubius Zug 

0   Flussseeschwalbe Sterna hirundo Anh I 

X 0  Flussuferläufer  Actitis hypoleucos Zug 

X 0  Gänsesäger  Mergus merganser Zug 

X X 0 Gartenrotschwanz  Phoenicurus phoenicurus Zug 

X 0  Goldregenpfeifer Pluvialis apricaria Anh I 

0   Grauammer  Emberiza calandra Zug 

X 0  Graugans  Anser anser Zug 

X 0  Graureiher  Ardea cinerea Zug 

X 0  Grünschenkel  Tringa nebularia Zug 

X 0  Haubentaucher  Podiceps cristatus Zug 

X 0  Heidelerche Lullula arborea Anh I 

X 0  Heringsmöwe  Larus fuscus Zug 

X 0  Höckerschwan  Cygnus olor Zug 

X 0  Kampfläufer Chalidris pugnax Anh I 

X 0  Kanadagans  Branta canadensis Zug 

X X 0 Kiebitz  Vanellus vanellus Zug 

0   Kiebitzregenpfeifer  Pluvialis squatarola Zug 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X 0  Kleinspecht  Dryobates minor Zug 

X 0  Knäkente  Spatula querquedula Zug 

0   Knutt  Calidris canutus Zug 

0   Kolbenente  Netta rufina Zug 

X 0  Kormoran  Phalacrocorax carbo Zug 

X 0  Kornweihe Circus cyaneus Anh I 

0   Kranich Grus grus Anh I 

X 0  Krickente  Anas crecca Zug 

0   Kurzschnabelgans  Anser brachyrhynchus Zug 

0   Küstenseeschwalbe Sterna paradisaea Anh I 

X 0  Lachmöwe  Chroicocephalus ridibundus Zug 

X 0  Löffelente  Spatula clypeata Zug 

0   Löffler Platalea leucorodia Anh I 

0   Mantelmöwe  Larus marinus Zug 

X X 0 Merlin Falco columbarius Anh I 

0   Mittelsäger  Mergus serrator Zug 

X 0  Nachtigall  Luscinia megarhynchos Zug 

X 0  Nachtschwalbe Caprimulgus europaeus Anh I 

X 0  Neuntöter Lanius collurio Anh I 

0   Ohrentaucher Podiceps auritus Anh I 

0   Ortolan Emberiza hortulana Anh I 

X 0  Pfeifente  Mareca penelope Zug 

0   Pfuhlschnepfe Limosa lapponica Anh I 

X 0  Pirol  Oriolus oriolus Zug 

0   Prachttaucher Gavia arctica Anh I 

X 0  Raubwürger  Lanius excubitor Zug 

0   Raufußkauz Aegolius funereus Anh I 

0   Regenbrachvogel  Numenius phaeopus Zug 

X 0  Reiherente  Aythya fuligula Zug 

0   Ringelgans  Branta bernicla Zug 

X 0  Rohrdommel Botaurus stellaris Anh I 

0   Rohrschwirl  Locustella luscinioides Zug 

X 0  Rohrweihe Circus aeruginosus Anh I 

0   Rothalstaucher  Podiceps grisegena Zug 

0   Rotkehlpieper Anthus cervinus Anh I 

0   Rotmilan Milvus milvus Anh I 

X 0  Rotschenkel  Tringa totanus Zug 

X X 0 Saatkrähe  Corvus frugilegus Zug 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

0   Säbelschnäbler Recurvirostra avosetta Anh I 

0   Sanderling  Calidris alba Zug 

0   Sandregenpfeifer  Charadrius hiaticula Zug 

X X 0 Schafstelze  Motacilla flava Zug 

0   Schellente  Bucephala clangula Zug 

X 0  Schilfrohrsänger Acrocephalus schoenobaenus Zug 

X 0  Schnatterente  Mareca strepera Zug 

X 0  Schwarzhalstaucher  Podiceps nigricollis Zug 

X X 0 Schwarzkehlchen  Saxicola rubicola Zug 

0   Schwarzkopfmöwe Ichthyaetus melanocephalus Anh I 

X 0  Schwarzmilan Milvus migrans Anh I 

0   Schwarzstorch Ciconia nigra Anh I 

X 0  Seeadler Haliaeetus albicilla Anh I 

0   Seeregenpfeifer  Charadrius alexandrinus Zug 

0   Sichelstrandläufer  Calidris ferruginea Zug 

X 0  Silbermöwe  Larus argentatus Zug 

X 0  Silberreiher Ardea alba Anh I 

X 0  Singschwan Cygnus cygnus Anh I 

0   Sperbergrasmücke Sylvia nisoria Anh I 

X 0  Spießente  Anas acuta Zug 

X 0  Steinschmätzer  Oenanthe oenanthe Zug 

0   Steinwälzer  Arenaria interpres Zug 

0   Sterntaucher Gavia stellata Anh I 

X X 0 Stockente  Anas platyrhynchos Zug 

X 0  Sturmmöwe  Larus canus Zug 

X 0  Sumpfohreule Asio flammeus Anh I 

X 0  Tafelente  Aythya ferina Zug 

X 0  Teichrohrsänger  Acrocephalus scirpaceus Zug 

0   Trauerseeschwalbe Chlidonias niger Anh I 

X 0  Tundrasaatgans Anser serriostris Zug 

0   Tüpfelsumpfhuhn Porzana porzana Anh I 

X 0  Uferschnepfe  Limosa limosa Zug 

X 0  Uferschwalbe  Riparia riparia Zug 

X 0  Wachtel  Coturnix coturnix Zug 

X 0  Wachtelkönig Crex crex Anh I 

X 0  Waldsaatgans  Anser fabalis Zug 

X 0  Waldschnepfe  Scolopax rusticola Zug 

X 0  Waldwasserläufer  Tringa ochropus Zug 
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Kategorie  

Art 

 

Wissenschaftlicher Name 

 

Gastvogelart  V L E 

X X 0 Wanderfalke Falco peregrinus Anh I 

X 0  Wasserralle  Rallus aquaticus Zug 

X 0  Weißstorch Ciconia ciconia Anh I 

X 0  Weißwangengans Branta leucopsis Anh I 

0   Wendehals  Jynx torquilla Zug 

X X 0 Wespenbussard Pernis apivorus Anh I 

0   Wiesenweihe Circus pygargus Anh I 

0   Zwergmöwe Hydrocoloeus minutus Anh I 

X 0  Zwergsäger Mergellus albellus Anh I 

0   Zwergschnäpper Ficedula parva Anh I 

X 0  Zwergschwan Cygnus bewickii Anh I 

0   Zwergseeschwalbe Sternula albifrons Anh I 

0   Zwergstrandläufer  Calidris minuta Zug 

X 0  Zwergtaucher  Tachybaptus ruficollis Zug 

LEGENDE  
 
 

 Gastvogelart nach EU-

Vogelschutzrichtlinie 

Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) Anh I 

  Art. 4 Abs. 2 (Zugvogelarten) Zug 

 

 

8 ERHEBUNG DER BESTANDSITUATION 

8.1 Methodik der Bestandserfassung 

8.1.1 Brutvögel 

Die Bestandserfassung erfolgte im Rahmen von 5 vollständigen Flächenbegehungen 
von Anfang März 2020 bis Anfang Mai 2020. Die Erfassungstermine mit den jeweiligen 
kurzen Wetterbeschreibungen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen: 

04.03.2020 leicht bewölkt, 4°C, 0-1 Bft (Abendbegehung) 

18.03.2020 bedeckt, 16°C, 1-2 Bft 

06.04.2020 sonnig, 8° - 11°C, 0-1 Bft 

22.04.2020 sonnig, 8,5°C, 1 Bft 

05.05.2020 sonnig, 12° - 14°C, 2-3 Bft 

 

Als Untersuchungsraum wurde ein möglicher Wirkraum von etwa 50 m um den 
Geltungsbereich abgegrenzt Die Lage und Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
können dem Blatt Nr. 1 entnommen werden. Der Schwerpunkt der Bestandserfassungen 
lag bei der Gruppe der Vögel, da in dieser Tiergruppe mit dem Vorkommen 
betrachtungsrelevanter Arten zu rechnen war (vgl. Relevanzprüfung). Darüber hinaus 
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wurde im Rahmen der Begehungen allerdings auch auf das Vorkommen streng 
geschützter Arten aus anderen Tiergruppen geachtet.  

Für die Beurteilung der Betroffenheit ist es nicht zwingend erforderlich eine detaillierte 
Kartierung für alle Arten durchzuführen. Die Untersuchungstiefe hängt vielmehr 
maßgeblich von den naturräumlichen Gegebenheiten vor Ort ab (FRÖHLICH & 
SPORBECK 2010). Entsprechend wurden alle Vogelarten qualitativ erfasst, bei 
gefährdeten und streng geschützten Arten erfolgte die Erfassung quantitativ, die zudem 
kartographisch ausgewertet und dargestellt werden. Für die „Allerweltsarten“ wird 
ausschließlich der Status im UG festgestellt und i.d.R. auf eine Ergebnisdarstellung in 
Karten verzichtet. Bei den Begehungen wird auf Besonderheiten bei diesen Arten 
insbesondere im unmittelbaren Vorhabensbereich geachtet (z.B. hohe Brutdichte von 
Wiesenschafstelzen auf betroffener Ackerfläche, hohe Artenvielzahl in vom Vorhaben 
betroffenen Heckenstrukturen).  

Die Erfassung und Wertung von Brutrevieren der Vögel erfolgte grundsätzlich angelehnt 
an die „Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands“ (SÜDBECK et 
al. 2005). Bei manchen Arten kamen Klangattrappen zum Einsatz, sofern dies in den 
„Methodenstandards“ für sinnvoll erachtet wird (z.B. Eulen und Spechte). In 
Ausnahmefällen wurden bereits einmalige Feststellungen revieranzeigender 
Verhaltensweisen (z.B. Reviergesang) außerhalb der Hauptdurchzugszeiten der 
jeweiligen Art als Brutverdacht, d.h. als mögliches Brutrevier gewertet (z.B. bei den 
nachtaktiven Eulenarten).  

 

8.2 Ergebnisse 

8.2.1 Vögel 

In der folgenden Tabelle werden alle im Rahmen der Erfassungen 2020 im Bereich des 
Untersuchungsraumes festgestellten Vogelarten mit Angaben zur Gefährdung und 
Schutzstatus aufgelistet. Darüber hinaus wird der Status der jeweiligen Art im UG 
angegeben. 

Tabelle 3: Auflistung der erfassten Vogelarten (Bestandsaufnahme 2020) 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  
D 

RL 
Nds 

RL 
W 

D 
AV 

EG 
AV 

VS 
RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-
gebiet/ 
Bemerkungen 

Jagdfasan Phasianus colchicus � � -   ● BV 

Ringeltaube Columba palumbus * * *   ● BV 

Dohle Coloeus monedula * * *   ● Ü, NG 

Rabenkrähe Corvus corone * * *   ● NG 

Blaumeise Cyanistes caeruleus * * *   ● BV 

Kohlmeise Parus major * * *   ● BV 

Rauchschwalbe Hirundo rustica 3 3 *   ● NG 

Zilpzalp Phylloscopus collybita * * *   ● BV 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla * * *   ● BV 

Amsel Turdus merula * * *   ● BV 

Singdrossel Turdus philomelos * * *   ● BV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula * * *   ● BV 
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Deutscher Name Wissenschaftlicher Name RL  
D 

RL 
Nds 

RL 
W 

D 
AV 

EG 
AV 

VS 
RL 

Vorkommen/Status 
im Untersuchungs-
gebiet/ 
Bemerkungen 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * *   ● BV 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus V V *   ● GVA, BV, 1 Revier 

Haussperling Passer domesticus V V 
- 

  ● 
BV, Kolonien an 
Reithalle 

Bachstelze Motacilla alba * * *   ● BV 

Buchfink Fringilla coelebs * * *   ● BV 

Grünfink Chloris chloris * * *   ● BV 

Stieglitz Carduelis carduelis * V *   ● Ü 

Goldammer Emberiza citrinella  V V *   ● BV, 1 Revier 

 
LEGENDE    

Fett-Druck  streng geschützte Art nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG 

   

RL D  Rote Liste der Brutvögel Deutschlands (GRÜNEBERG et al. 2015) 

RL Nds  Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten Brutvögel (KRÜGER & NIPKOW 
2015) 

  Gefährdungskategorien der Roten Listen (D und Nds): 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

 �  Nicht bewertet 

RL W  Rote Liste wandernder Vogelarten Deutschlands (HÜPPOP et al. 2012) 

  Gefährdungskategorien der RL W: 

 0  Bestand erloschen (ausgestorben oder verschollen) 

 1  Vom Erlöschen/ Aussterben bedroht 

 2  Stark gefährdet 

 3  Gefährdet 

 R  Extrem selten (Arten mit geographischer Restriktion) 

 V  Vorwarnliste 

 *  Keine Gefährdung/ ungefährdet 

 -  Nicht als in Deutschland „wandernd und regelmäßig auftretend“ (Status IW) eingestufte 
Vogel(unter)arten (HÜPPOP et al. 2012) 

D AV  Bundesartenschutzverordnung 

 SG  In Anlage 1, Spalte 3 aufgelistet (nach D AV streng geschützt) 

EG AV  EG-Artenschutzverordnung 

 A  In Anhang A aufgelistet (nach EG AV streng geschützt) 

VS RL  Vogelschutzrichtlinie 

 ●  Besonders geschützt nach Artikel 1 VS RL 

 Anh. I  In Anhang I aufgelistet (Arten mit besonderem Schutz) 

Vorkommen / Status im Untersuchungsgebiet / Bemerkungen 

 BP Brutpaar BN  Brutnachweis BV Brutverdacht 

 NG Nahrungsgast rD  rastender 
Durchzügler 

üD überfliegender 
Durchzügler 

 Ü Überflieger W  Wintergast BZF Brutzeitfeststellung 

GVA  Gastvogelart nach EU-Vogelschutzrichtlinie Art. 4 Abs. 1 (Anhang I) und Zugvogelarten gemäß Art. 

4 Abs. 2 

(Sortierung der Vogelarten nach „Artenliste der Vögel Deutschlands“ BARTHEL & KRÜGER 2018) 
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Im Rahmen der Brutvogelerfassung 2020 wurden insgesamt 20 Vogelarten im UG 
festgestellt. 16 Arten nutzten das Gebiet vermutlich als Brutgebiet (Brutverdacht). Vier 
Arten konnten lediglich als Überflieger oder Nahrungsgast erfasst werden.  

Es wurden Vorkommen von Vogelarten, die in der Roten Liste Niedersachsens (inkl. 
Vorwarnliste) geführt werden im UG festgestellt. Zu nennen sind hier Rauchschwalbe, 
Gartenrotschwanz, Haussperling, Stieglitz und Goldammer. 

Die Reviermittelpunkte und Kolonien der gefährdeten und streng geschützten Arten 
können dem Blatt Nr. 1 entnommen werden. Im unmittelbaren Bereich der 
Vorhabensfläche (Ackerstandort) wurden keine Reviere festgestellt.  

Zu den regelmäßig auftretenden Gastvogelarten nach EU-Vogelschutzrichtlinie, welche 
auf bestimmte Rastgebiete angewiesen bzw. für die wertvolle Bereiche 
(Gastvogellebensräume) in Niedersachsen herausgestellt sind (siehe Artenliste zur 
Bewertung von Gastvogellebensräumen In: Informationsdienst Naturschutz 
Niedersachsen 6/97 bzw. Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen (NLWKN 
2009, NLWKN 2010)), ist der Gartenrotschwanz zu nennen. 

 

8.2.2 Weitere Arten 

Im Rahmen der Erfassungen wurde auch auf das Vorkommen von Tierarten aus 
anderen Gruppen geachtet. Die Erfassungen ergaben keine Hinweise auf das 
Vorkommen weiterer streng geschützter Arten. Aufgrund der Lage und 
Biotopausstattung der Vorhabensfläche können Fledermausquartiere oder elementare 
Jagdhabitate für Fledermäuse im unmittelbaren Wirkbereich der geplanten Stallanlage 
ausgeschlossen werden. Auf eine ausführliche Auflistung und Darstellung der 
festgestellten weit verbreiteten Arten wird verzichtet. 

 

8.3 Kontrolle der Ergebnisse der Relevanzprüfung auf Plausibilität 

Die Ergebnisse der Bestandserfassungen im Untersuchungsraum geben keine Hinweise 
auf ein Vorkommen weiterer streng geschützter Arten. Die Ergebnisse der 
Relevanzprüfung werden durch die Bestandserfassungen 2020 entsprechend bestätigt 
und bekräftigt. 
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9 DARLEGUNG DER BETROFFENHEIT DER ARTEN 

9.1 Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 BNatSchG 

9.1.1 Vögel 

Bei den europäischen Vogelarten wird folgende Vorgehensweise angewandt: Für die 
wertgebenden, gefährdeten (einschl. Vorwarnliste) und streng geschützten Arten erfolgt 
in der Regel eine Art-für-Art-Betrachtung. Kommen sie lediglich als seltene 
Nahrungsgäste, Durchzügler oder Überflieger vor und sind ohne Bindung an das UG 
und werden nicht wesentlich durch die Baumaßnahme eingeschränkt, ist eine 
Abarbeitung in Gruppen möglich. Ungefährdete und ubiquitäre Arten werden in 
Gruppen, sog. ökologischen Gilden zusammengefasst (z.B. gehölzbewohnende Frei- 
und Bodenbrüter). Es können nur Arten zusammengefasst werden, die in ihrer 
Lebensweise und ihrem ökologischen Anspruch vergleichbar sind und bei denen das 
Ergebnis der Prüfung der Betroffenheit gleich ist. Eine Art-für-Art-Betrachtung ist bei 
einer spezifischen Bestands- und Betroffenheitssituation gefordert. 

Im Nachstehenden erfolgt die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. 
Abs. 5 BNatSchG (Detailanalyse) auf Grundlage der Bestandserfassungen für folgende 
Vogelarten: 

Art-für-Art-Betrachtung (wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten) 

• Keine Arten betroffen 

 

Wertgebende, gefährdete und streng geschützte Arten außerhalb des Wirkraums 

(Brutvögel) 

• Gartenrotschwanz (Vorwarnliste in Nds. und in D.) 

• Haussperling (Vorwarnliste in Nds. und in D.) 

• Goldammer (Vorwarnliste in Nds. und in D.) 

Weitere Brut- und Rastvogelarten (Einteilung in ökologische Gilden), die durch 

projektspezifische Wirkungen betroffen sind 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

• Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

• Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

• Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Es wurden im Zuge der Relevanzprüfung keine Zugvogelarten gemäß Art. 4 Abs. 1 und 
2 der VSch-RL, ermittelt. Entsprechend entfällt eine weitere Prüfung. 
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Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des 
Wirkraums 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
In dieser Gruppe werden alle Arten zusammenfassend abgehandelt, die wertgebend, streng geschützt 
oder gefährdet sind, aber außerhalb des Wirkraums des Vorhabens siedeln. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
Diese Arten wurden im Rahmen der Bestandserfassung 2020 festgestellt. Diese Arten sind streng 
geschützte oder gefährdete Brutvogelarten. 
Gartenrotschwanz, Haussperling und Goldammer. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein � 
Ja �  
Ja � nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja �  
Nein �  

 
Baubedingt: 
Die Reviere dieser Arten befinden sich außerhalb des Wirkraums des Vorhabens, so dass Verletzungen 
oder Tötungen von Individuen und deren Entwicklungsformen durch den Bau des Wohngebietes 
vollständig ausgeschlossen werden können. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es ist nicht bekannt, dass durch den Betrieb oder das Wohngebiet selbst, die genannten Arten zu 
Schaden kommen könnten.  

  § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein � es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja � die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

 
Baubedingt: 
Die aufgeführten Arten besetzten Reviere außerhalb des Wirkraums des Vorhabens. Eine Störung durch 
Bautätigkeiten wird als sehr gering eingestuft. Ein Ausweichen auf angrenzende Bereiche ist jederzeit 
möglich, sodass eine erhebliche Störung in jedem Fall auszuschließen ist. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Da für die Arten im Geltungsbereich keine Reviere nachgewiesen werden konnten, sind auch durch die 
Anlage und den Betrieb des Wohngebietes keine erheblichen Störungen zu erwarten. 
 
 
 



spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) B-Plan Nr. 30 „Erlenweg III“, Samtgemeinde Lengerich 

 
regionalplan & uvp planungsbüro peter stelzer GmbH Seite 25 von 41 

Wertgebende, streng geschützte und gefährdete Arten außerhalb des 
Wirkraums 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein � 
Ja � 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Nr. 3 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja � 

Nein �  

 
Baubedingt: 
Es konnten keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Wirkraum des Vorhabens festgestellt werden, 
sodass eine Beschädigung dieser durch Baumaßnahmen ausgeschlossen werden kann. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten werden nicht überplant, eine Zerstörung kann ausgeschlossen werden. 
 

�  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

� Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten größere Gehölzpflanzen zur Ansitz, zur 
Nahrungssuche oder zur Nestanlage (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Amsel, Buchfink, Grünfink, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Rotkehlchen, Singdrossel und Zilpzalp.  

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 
01. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V2:  Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt 
erforderliche Ausmaß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein � 
Ja �  
Ja � nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja �  
Nein �  

Baubedingt: 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten kann bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen V 1 und V2 ausgeschlossen werden. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es sind Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein � es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja � die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

Baubedingt: 
Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die aufgeführten Arten gelten 
als ungefährdet und unempfindlich gegenüber menschlichen Strukturen.  
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Ungefährdete gehölzbewohnende Frei- und Bodenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein � 
Ja � 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja � 
Nein �  

Baubedingt  
Baubedingt ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt. Grundsätzlich können bei den vorkommenden 
Arten keine erheblichen Störungen festgestellt werden. Die Arten sind wenig störungsanfällig und siedeln 
u. a. regelmäßig in der Nähe von Gebäuden.  
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört.  

�  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

� Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds. 
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gehölzen 
(insbesondere Alt- und Totholz) als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des 
nur begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Höhlen oder Nischen, konkurrieren die Arten zum Teil 
untereinander und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Blaumeise und Kohlmeise. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten erfolgen nicht in der Zeit vom 
01. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder 
Verletzungen von Gehölzbrütern unterschiedlicher Strukturen. 
Vermeidungsmaßnahme V2:  Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das unbedingt 
erforderliche Ausmaß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten zu erhalten. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein � 
Ja �  
Ja � nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja �  
Nein �  

 
Baubedingt: 
Verletzungen oder Tötungen der oben genannten Arten kann bei Beachtung der 
Vermeidungsmaßnahmen V 1 und V2 ausgeschlossen werden. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es sind Verletzungen und Tötungen ausgeschlossen. 
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Ungefährdete gehölzbewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein � es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja � die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

 
Baubedingt: 
Es ist mit geringen Störungen auf die genannten Arten im unmittelbaren Umfeld des Bauortes zu 
rechnen. Diese wirken temporär und räumlich begrenzt, sodass keine erhebliche Störung vorliegt. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Betriebs- und anlagebedingt ist mit keiner erheblichen Störung zu rechnen. Die Arten sind wenig 
störungsanfällig und siedeln u.a. regelmäßig in der Nähe von Wohnsiedlungen.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein � 
Ja � 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja � 
Nein �  

 
Baubedingt  
Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann unter Einhaltung der 
Vermeidungsmaßnahmen V 1 und V 2 ausgeschlossen werden.  
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es werden keine Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört, da bei Betrieb des Wohngebietes keine 
Gehölze gefällt werden. 
 

�  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

� Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch nutzen alle Arten Höhlen oder Nischen in/an Gebäuden 
oder technischen Bauwerken als Brutplatz (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). Aufgrund des nur 
begrenzten Angebotes an solchen geeigneten Brutplätzen, konkurrieren die Arten zum Teil untereinander 
und schränken damit ein Vorkommen ein. 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden alle Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Bachstelze und Hausrotschwanz. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Nicht erforderlich. 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein � 
Ja �  
Ja � nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja �  
Nein �  

Baubedingt: 
Es werden keine Gebäude durch das Vorhaben zerstört bzw. beeinträchtigt, so dass Verletzungen und 
Tötungen von Individuen der Arten ausgeschlossen sind. 
Anlage- und betriebsbedingt: 
Während des Betriebs sind Verletzungen und Tötungen nicht zu erwarten. Das Risiko übersteigt nicht das 
allgemeine Lebensrisiko der Arten. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein � es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja � die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

Baubedingt: 
Geringfügige baubedingte Störungen für Individuen, die angrenzend an den Geltungsbereich vorkommen, 
sind denkbar, sie wirken aber räumlich und zeitlich begrenzt und übersteigen daher nicht die 
Erheblichkeitsschwelle. 
Anlage- und betriebsbedingt: 
Nach Abschluss der Arbeiten profitieren die oben genannte Arten von den entstehenden Gebäuden, da 
sie diese besiedeln können. 
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Ungefährdete gebäudebewohnende Höhlen- und Nischenbrüter 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein � 
Ja � 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja �  
Nein �  

Baubedingt: 
Eine Zerstörung bzw. Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten kann ausgeschlossen werden, 
da keine Gebäude beeinträchtigt werden.  
Anlage- / betriebsbedingt: 
Während des Betriebs werden keine Gebäude beeinträchtigt, so dass Zerstörungen bzw. 
Beschädigungen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten ausgeschlossen sind. Nach Umsetzung des 
Bebauungsplanes profitieren die oben genannte Arten von den entstehenden Gebäuden, da sie diese 
besiedeln können. 
 

�  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

� Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Biologie / Verbreitung in Nds.  
Die hier aufgeführten Arten unterscheiden sich in ihrer Lebensweise und weisen innerhalb ihrer Kategorie 
unterschiedliche Habitatansprüche auf. Jedoch sind alle Arten Bodenbrüter und legen i.d.R. ihr Nest gut 
versteckt auf Acker- oder Grünlandflächen an (BAUER et al. 2005, SÜDBECK et al. 2005). 
Die Arten sind alle ungefährdet, weit und flächendeckend verbreitet (KRÜGER & NIPKOW 2015, 
GRÜNEBERG et al. 2015). 

Räumliche Abgrenzung der Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Erhaltungszustand (falls Informationen vorliegen) 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet (nachgewiesen / potenziell vorkommend) 
In Abhängigkeit von der Reviergröße wurden folgende Arten im Gebiet mit mindestens einem Brutpaar 
nachgewiesen: 
Jagdfasan. 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungs- und/oder Minimierungsmaßnahmen: 
Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben des Oberbodens) 
erfolgt außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31.  
Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher 
Strukturen.  

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen): 
Nicht erforderlich 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Tiere verletzt, gefangen, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur entnommen?  

Nein � 
Ja �  
Ja � nur aufgrund von unvermeidbaren Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit § 44 Abs. 1 

Nr. 3 BNatSchG 
Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 

Ja �  
Nein �  

Baubedingt: 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere oder ihre Entwicklungsformen getötet werden, wenn 
während der Brutzeit der Arten mit Baumaßnahmen begonnen wird und die genannte Art dort brütet. 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V3 kann eine Tötung oder Verletzung von 
Individuen oder Entwicklungsformen ausgeschlossen werden. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Es sind keine Tötungen zu erwarten.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Maßstab: lokale Population) 
Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten 
erheblich gestört? 

Nein � es liegt keine Störung vor bzw. die Störung führt zu keiner Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Ja � die Störung führt zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen 
Population 

Baubedingt: 
Erhebliche Störungen auf die Arten sind durch das Vorhaben nicht erkennbar, wenn die 
Vermeidungsmaßnahme V3 eingehalten wird. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Durch das Bauvorhaben kommt es evtl. zu geringen Verdrängungen von evtl. einzelnen Revieren. Diese 
sind in keinem Fall als erheblich einzustufen.  
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Ungefährdete Brutvogelarten der Acker- und Grünlandbereiche 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Maßstab: Individuum) 
Werden Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder zerstört?  

Nein � 
Ja � 

Wird die ökologische Funktion (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt? (Maßstab: 
lokale Population) 
Ja �  
Nein �  

 
Baubedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ausgeschlossen, sofern nicht während der 
Brutzeit mit den Baumaßnahmen begonnen wird. Es ist die Vermeidungsmaßnahme V3 zu 
berücksichtigen. Da jährlich die Reviere der aufgeführten Arten neu besetzt werden, ist eine Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszuschließen. 
Anlage-/betriebsbedingt: 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten wird ausgeschlossen. 
 

�  Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht erfüllt.  

� Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden erfüllt. Weiter mit 
der Ausnahmeregelung (§ 45 Abs. 7 BNatSchG): Prüfung der Wahrung des 
Erhaltungszustandes als fachliche Ausnahmevoraussetzung (Maßstab: weiträumiger Bezug, 
nicht lokale Population). 
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10 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG UND ZUR SICHERUNG DER 
KONTINUIERLICHEN ÖKOLOGISCHEN FUNKTIONALITÄT  

10.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Vermeidungsmaßnahmen setzen sich aus Konflikt mindernden und 
funktionserhaltenden Maßnahmen zusammen. Zu den Konflikt mindernden Maßnahmen 
gehören die klassischen Vermeidungsmaßnahmen wie Querungshilfen oder 
Bauzeitenbeschränkung. Funktionserhaltende Maßnahmen (in § 44 Abs. 5 vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen; im Guidance document „CEF-Maßnahmen“) umfassen z. B. die 
Verbesserung oder Vergrößerung der Lebensstätte oder die Anlage einer neuen 
Lebensstätte in direkter funktionaler Verbindung zum Auffangen potenzieller 
Funktionsverluste. 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung werden durchgeführt, um Gefährdungen von 
Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL und von Vogelarten zu vermeiden 
oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 
5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

• Vermeidungsmaßnahme V1: Evtl. notwendige Fäll- oder Rodungsarbeiten erfolgen 
nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. September (siehe § 39 Abs. 5 BNatSchG) zur 
Vermeidung baubedingter Tötungen oder Verletzungen von Gehölzbrütern 
unterschiedlicher Strukturen. 

• Vermeidungsmaßnahme V2: Ein eventuell notwendiger Gehölzeinschlag ist auf das 
unbedingt erforderliche Ausmaß zu reduzieren, um potenzielle Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten zu erhalten. 

• Vermeidungsmaßnahme V3: Die Herrichtung des Baufeldes (wie das Abschieben 
des Oberbodens) sowie notwendige Arbeiten im Seitenraum von Wegen, Straßen 
und Gräben erfolgen außerhalb der Brutzeit der auftretenden bodenbrütenden 
Vogelarten (Zeitraum: 1. März bis 31. Juli) zur Vermeidung baubedingter Tötungen 
oder Verletzungen von Bodenbrütern unterschiedlicher Strukturen. 

Ist ein Einhalten der Bauzeitenbeschränkung nicht möglich, ist vor Baufeldräumung 
die geplante Baufläche durch geeignetes Fachpersonal auf potenzielle Nester hin zu 
überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, so ist die Herrichtung 
des Baufeldes gestattet. Ruhen die Bauarbeiten innerhalb der Brutzeit von mehr als 
2 Wochen ist eine Wiederaufnahme der Arbeiten erst möglich, wenn keine 
Brutstätten im Baufeld angelegt wurden. Die Baufläche ist durch geeignetes 
Fachpersonal hin zu überprüfen. Sollten sich keine Brutstätten im Baufeld befinden, 
so können die Arbeiten fortgesetzt werden. 

 

10.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Die Durchführung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen ist nicht notwendig.  
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11 HINWEISE ZUR EINGRIFFSREGELUNG 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht ergeben sich keine besonderen Anforderungen. Es sind 
die Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen, um die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG nicht zu erfüllen.  

 

 

12 FAZIT 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden durch das 
geplante Vorhaben nicht erfüllt.  

Bei allen Arten kann eine dauerhafte Gefährdung der jeweiligen lokalen Populationen 
unter Berücksichtigung der definierten Vermeidungsmaßnahmen V1 bis V3 
ausgeschlossen werden, so dass sich der Erhaltungszustand der Populationen in ihrem 
natürlichen Verbreitungsgebiet nicht verschlechtern wird. 

 

 

 

 

 

 

Freren, den 13.05.2020 …………………………………. 

 Dipl. Geogr. Peter Stelzer 
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(BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258 (896)) - aktuelle Fassung. 

 

Hinweise auf Internet-Adressen 

http://www.bfn.de/0316_bericht2007.html (Nationaler Bericht 2007 gemäß FFH- Richtlinie). 

http://www.bfn.de/0316_bewertungsschemata.html (Bewertungsschemata für die natürlichen 
Lebensraumtypen). 

http://www.nlwkn.niedersachsen.de/live/live.php?navigation_id=8038&article_id=46103&_psma
nd=26 (Vollzugs Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen - Teile 1 und 2. 
Niedersächsische Strategie zum Arten- und Biotopschutz). 

http://www.umweltkarten-niedersachsen.de/GlobalNetFX_Umweltkarten/ (Interaktive 
Umweltkarten Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz). 
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1 Vorgang und Allgemeines 

Das Büro für Geowissenschaften M&O GbR (Spelle und Sögel) wurde von der 

Samtgemeinde Lengerich mit der Durchführung von orientierenden 

Baugrunduntersuchungen im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 30 „Erlenweg III“ in 
Lengerich beauftragt. Das Plangebiet umfasst das Flurstück 30/2 der Flur 51 der Gemarkung 

Lengerich (siehe Übersichtskarte in Anlage 1). Die Gesamtfläche des Plangebietes beträgt 

ca. 26.000 m². 

2 Allgemeine geologische, bodenkundliche und 

hydrogeologische Verhältnisse 

Laut Geologischer Karte 1:25.000 ist das Plangebiet im Tiefenbereich von 0 bis 2 m unter 

Geländeoberkante (GOK) geprägt von fluviatilen Sanden (Fein- bis Mittelsande) aus dem 

Weichsel-Glazial. 

Gemäß der Bodenübersichtskarte 1:50.000 sind im Plangebiet Tiefenumbruchböden zu 

erwarten. 

Der mittlere Grundwasserspiegel ist im Untersuchungsgebiet entsprechend der 

Hydrogeologischen Karte 1:50.000 bei ca. >30,0 bis 32,5 m NN zu erwarten. Aus der 

Geländehöhe im Plangebiet von ca. 33,0 bis 34,0 m NN folgt ein mittlerer 

Grundwasserflurabstand von ca. 0 bis 4 m. 

3 Durchführung der Untersuchungen 

Die Durchführung der Untersuchungen auf dem Baufeld erfolgte am 02.08.2019. Hierbei 

wurde die räumliche Lage der Untersuchungspunkte entsprechend dem Bauvorhaben und 

den örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Sie geht aus dem Lageplan in Anlage 2 hervor. 

Als Höhenfestpunkt (HFP) zur relativen Höheneinmessung der Sondierungspunkte wurde ein 

Vermarkungspunkt (Höhennagel) auf dem am Plangebiet angrenzenden Erlenweg gewählt. 

Die räumliche Lage der Sondierungspunkte wurde auf die Grundstücksgrenzen 

eingemessen. 

3.1 Rammkernsondierungen (RKS) 

Im Zuge der Baugrunduntersuchung wurden fünf Rammkernsondierungen (RKS 1 bis 

RKS 5) nach DIN 4021 bis in eine Tiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) abgeteuft. 

Die Bodenansprache nach DIN 4022 und DIN 18196 wurde von den Unterzeichnern 
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vorgenommen. Potentiell vorkommendes Grund- bzw. Schichtwasser wurde im Bohrloch 

mittels Kabellichtlot bzw. im Bohrgut ermittelt. In der Anlage 3 sind die im Gelände 

aufgenommenen Bohrprofile der Rammkernsondierungen dargestellt. 

3.2 Leichte Rammsondierungen (DPL-10) 

Neben den Ansatzpunkten der Rammkernsondierungen wurden zusätzlich fünf leichte 

Rammsondierungen (DPL 1 bis DPL 5) nach DIN EN ISO 22476-2 bis in eine Tiefe von 5 m 

unter GOK durchgeführt. Diese bieten ergänzend zu den Rammkernsondierungen Aussagen 

über die Scherfestigkeit und die Lagerungsdichte bzw. die Konsistenz der durchteuften 

Bodenschichten. Sie erlauben bei nichtbindigen Böden (z.B. Sande, Kiese) die Abschätzung 

der Lagerungsdichten locker, mitteldicht, dicht und sehr dicht. Bei bindigen Böden (Lehme, 

Tone) erlauben sie die Abschätzung der Konsistenzen breiig, weich, steif, halbfest und fest. 

Die Schlagzahlen pro 10 cm Eindringung gehen aus den Rammsondierprotokollen in 

Anlage 3 hervor. 

Für eine für Gründungen ausreichende Lagerungsdichte (d.h. eine mindestens mitteldichte 

Lagerung) sind bei nichtbindigen Böden Schlagzahlen der DPL von mind. 10 Schlägen pro 

10 cm Eindringung oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. Schlagzahlen von mind. 

8 Schlägen pro 10 cm Eindringung unterhalb des Grundwasserspiegels nachzuweisen. 

3.3 Bestimmung des Durchlässigkeitsbeiwertes (kf-Wert) 

Der Durchlässigkeitsbeiwert (kf-Wert) des Bodens wurde an den Standorten RKS 1 und 

RKS 3 jeweils über einen Versickerungsversuch (VU 1 und VU 2) im Bohrloch mittels 

Feldpermeameter ermittelt. Hierzu wurde neben dem Ansatzpunkt der Rammkernsondierung 

eine Bohrung mit dem Edelman-Bohrer abgeteuft ( = 7 cm). Die Messungen erfolgten 

jeweils mit konstantem Wasserstand über der Bohrlochsohle. 

Die Eignung des untersuchten Standortes im Hinblick auf eine dezentrale Versickerung von 

Niederschlagswasser wurde auf Grundlage des Arbeitsblattes DWA-A 138: Planung, Bau 

und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser (DWA, 2005) geprüft. 

4 Ergebnisse der Untersuchungen 

4.1 Bodenschichtung 

Im Zuge der durchgeführten Sondierungen wurden Bodenschichten erschlossen, die 

nachfolgend beschrieben werden. Es ist zu beachten, dass die Sondierungen eine exakte 

Aussage über die Baugrundschichtung nur für den jeweiligen Untersuchungspunkt bieten. 
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Schichtenfolge und Schichtmächtigkeiten können zwischen den Untersuchungspunkten z.T. 

deutlich abweichen. 

In den durchgeführten Rammkernsondierungen wurde ein vermutlich tiefgepflügter humoser 

Oberboden (Feinsand, humos, mittelsandig, schwach schluffig) bis in eine Tiefe von mind. 

ca. 0,5 m unter GOK (RKS 3) bis max. ca. 1,0 m unter GOK (RKS 1) aufgeschlossen, 

welcher von Lagen aus humusfreien, mittelsandigen, schwach schluffigen Feinsanden 

durchzogen wird. Es ist möglich, dass der tiefgepflügte humose Boden stellenweise noch 

tiefer reicht, als er in den Aufschlussbohrungen erkundet wurde. 

Unterhalb des tiefgepflügten Bodens folgen bis zu einer Tiefe von mind. 3,4 m unter GOK am 

Aufschlusspunkt RKS 1 bis zu einer Tiefe von max. ca. 4,15 m unter GOK an den 

Aufschlusspunkten RKS 2 und RKS 3 stark mittelsandige, schwach grobsandige Feinsande.  

Zur Tiefe folgt bis zur durchgeführten Aufschlussendtiefe von 5 m unter GOK Geschiebelehm 

aus sandigem bis stark sandigem, schwach tonigem, z.T. schwach feinkiesigem Schluff, 

welche vorwiegend weichkonsistent ist. 

Die aufgeschlossenen Bodenschichten werden nachfolgend gemäß DIN 18300:2015-8 in 

Homogenbereiche unterteilt. Homogenbereiche repräsentieren die natürliche Vielfalt der 

geologischen Schichten jeweils in Einheiten mit vergleichbarer (erdbautechnischer) 

Beschaffenheit und Baugrundeignung. 

Der tiefgepflügte humose Oberboden wird dem Homogenbereich 1 zugeordnet. Die darunter 

folgenden Sande werden zum Homogenbereich 2 zusammengefasst. Der Geschiebelehm 

schließlich wird als Homogenbereich 3 bezeichnet. 

4.2 Grund- und Schichtwasserverhältnisse 

Der in den Bohrlöchern der Rammkernsondierungen gemessene Grundwasserspiegel 

(Ruhewasserstand) ist in nachfolgender Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Lage des Grundwasserspiegels (02.08.2019) 

Messpunkt 
Lage des Grundwasserspiegels 

[m unter GOK] [m rel. Höhe] 

RKS 1 2,08 -1,79 

RKS 2 3,09 -1,77 

RKS 3 2,20 -1,73 

RKS 4 1,90 -1,77 

RKS 5 2,38 -1,78 
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Infolge der jahreszeitlichen Schwankungen des Grundwasserspiegels sind Aussagen zum 

maximal bzw. minimal zu erwartenden Wasserstand ausschließlich nach 

Langzeitmessungen in geeigneten Messstellen möglich. 

Aufgrund der vorangegangenen Witterung ist zu erwarten, dass der mittlere 

Grundwasserhöchststand ca. 1 m über den gemessenen Werten liegt. Es muss außerdem 

damit gerechnet werden, dass in extrem niederschlagsreichen Witterungsperioden der 

maximale Grundwasserhöchststand ca. 1,5 m über den gemessenen Werten liegen kann.  

4.3 Ermittelte Wasserdurchlässigkeit 

Die ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerte (kf-Werte) der anstehenden Böden im untersuchten 

Areal sind in nachfolgender Tabelle 2 aufgeführt. Die einzelnen Messdaten können der 

Anlage 4 entnommen werden. 

Der gemessene kf-Wert ist nach DWA-A 138 mit dem Faktor 2 zu multiplizieren, da im 

Feldversuch meist keine vollständig wassergesättigten Bedingungen erreicht werden.  

Tabelle 2: Ermittelte Durchlässigkeitsbeiwerte (Kf-Werte) 

Messpunkt Bodenart 
Messtiefe                

[m unter GOK] 

aus den Messwerten 
abgeleiteter 

Durchlässigkeitsbeiwert     
(kf-Wert) 

VU 1 (RKS 1) 
Feinsand, stark mittelsandig, 

schwach grobsandig 
1,10 bis 1,20 4 x 10-5 m/s 

VU 2 (RKS 3) 
Feinsand, stark mittelsandig, 

schwach grobsandig 
0,70 bis 0,80 4 x 10-5 m/s 

 

5 Bautechnische Beurteilung des Untergrundes 

5.1 Festigkeit und Verformungsverhalten 

Generell können den einzelnen Homogenbereichen die in Tabelle 3 aufgeführten 

bautechnischen Eigenschaften zugeordnet werden. Die Bewertung bzw. Einstufung beruht 

dabei auf Angaben der DIN 18196 sowie eigener Beurteilung. 
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Tabelle 3: Übersicht über die bautechnischen Eigenschaften des erkundeten Untergrunds 

Allgemeine Beurteilung 

Homogenbereich 1 2 3 

Bodenart 

Feinsand, humos, 
mittelsandig, schwach 
schluffig; durchsetzt 

mit Lagen aus 
Feinsand, mittelsandig, 

schwach schluffig 

Feinsand, stark 
mittelsandig, schwach 

grobsandig 

Geschiebelehm: 
Schluff, stark sandig, 
schwach tonig, z.T. 
schwach feinkiesig 

Tiefenbereich 
unter GOK [m] 

OK 0 0,50 – 1,00 3,40 – 4,15 

UK 0,50 – 1,00 3,40 – 4,15 ≥ 5 

Lagerungsdichte / Konsistenz locker bis mitteldicht mitteldicht vorw. weich 

Bodengruppen nach DIN 18196 
bzw. Kurzzeichen 

OH - SE SE SU* – UL 

Boden- / Felsklasse nach DIN 
18300 

1 – 3 3 3 – 4 

Frostempfindlichkeit nach ZTVE-
StB 2009 

F2 F1 F3 

Verdichtbarkeitsklasse nach 
ZTVE-StB 2009 

k.A. V1 V2 – V3 

Bautechnische Eigenschaften A) 

Scherfestigkeit mittel groß mäßig 

Verdichtungsfähigkeit mäßig gut bis mittel mittel / mäßig 

Zusammendrückbarkeit groß bis mittel gering bis sehr gering mittel bis groß 

Witterungs- und 
Erosionsempfindlichkeit 

gering bis mittel groß sehr groß 

Frostempfindlichkeit groß bis mittel gering bis sehr gering sehr groß 

Bautechnische Eignung A) 

Baugrund für Gründungen ungeeignet gut geeignet mäßig brauchbar B) 

A) Einstufung nach DIN 18196 und eigener Beurteilung, B) Abwertung aufgrund einer vorw. weichen Konsistenz 

5.2 Bemessungswert des Sohlwiderstandes  

Der Lastabtrag der Fundamente erfolgt voraussichtlich über die Sande des 

Homogenbereiches 2 bzw. über eine eingebrachte Schicht aus gut verdichtungsfähigem, 

frostunempfindlichem, kornabgestuftem Material (z.B. Bodengruppen SE, SI, SW nach 

DIN 18196). Es kann für die Entwurfsplanung nach Tabelle A 6.2 der DIN 1054:2010-12 

(Ergänzende Regeln zur DIN EN 1997-1) unter Voraussetzung einer mindestens 
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mitteldichten Lagerung und einer senkrechten Richtung der Sohldruckbeanspruchung 

oberhalb des Grundwasserspiegels ein Bemessungswert des Sohlwiderstandes von 

σR,d = 380 kN/m² bei einer Breite der Streifenfundamente von 0,5 m und einer Einbindetiefe 

von 1,0 m (Tabelle 4) angesetzt werden. 

Tabelle 4: Bemessungswerte des Sohlwiderstandes σRd in kN/m² für Streifenfundamente auf 
nichtbindigen und schwach feinkörnigen Böden (Bodengruppen GE, GW, GI, SE, SW, SI, GU, GT, SU)  

(Tabellen A 6.1 und A 6.2, DIN 1054-2010-12 [Ergänzende Regeln zu DIN EN 1997-1]) 

Bei Lage der Gründungsebene nahe oder unterhalb des Grundwasserspiegels ist eine 

Abminderung des Bemessungswertes des Sohlwiderstandes um 40 % vorzunehmen. 

Die Tabellen A 6.1 sowie A.6.2 (Tab. 4) erhalten nur Gültigkeit, wenn die Voraussetzungen 

aus Tabelle A 6.3 erfüllt (Tab. 5) werden. 

Tabelle 5: Voraussetzungen für die Anwendung der Bemessungswerte σRd des Sohlwiderstandes nach 
den Tabellen A 6.1 und A 6.2 bei nichtbindigem Boden (Tabelle A 6.3, DIN-2010-12 [Ergänzende Regeln zu 
DIN EN 1997-1]) 

DIN 1054 Tabelle A 6.1 Tabelle A 6.2 

Bauwerk ohne Begrenzung der Setzung mit einer Begrenzung der Setzung 

Breite des Streifenfundaments b bzw. 
b‘ in m 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Einbindetiefe in m                          0,5 280 420 560 700 700 700 280 420 460 390 350 310 

1,0 380 520 660 800 800 800 380 520 500 430 380 340 

1,5 480 620 760 900 900 900 480 620 550 480 410 360 

2,0 560 700 840 980 980 980 560 700 590 500 430 390 

bei Bauwerken mit Einbindetiefen 
0,3 m ≤ d ≤ 0,50 m und mit 

Fundamentbreiten b bzw. b’ ≥ 0,30 m 
210 

Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstandes, keine aufnehmbaren Sohldrücke nach 
DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 1054: 1976-11. 

Bodengruppe 

nach DIN 18196 

Ungleichförmig-

keitszahl nach 

DIN 18196 

mittlere 

Lagerungsdichte 

nach DIN 18126 

mittlerer 

Verdichtungsgrad 

nach DIN 18127 

mittlerer 

Spitzenwiderstand 

der Drucksonde 

SE, GE, SU, GU, 

ST, GT 
≤ 3 ≥ 0,30 ≥ 95 % ≥ 7,5 

SE, SW, SI, GE, 

GW, GT, SU, GU 
> 3 ≥ 0,45 ≥ 98 % ≥ 7,5 
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5.3 Kennwerte für erdstatische Berechnungen 

Nach den Untersuchungsergebnissen sowie den Angaben der DIN 1055 für vergleichbare 

Bodenarten können vorläufig die folgenden, in Tabelle 6 angegebenen Bodenkennwerte für 

überschlägige Berechnungen im Rahmen der Entwurfsplanung angenommen werden. 

Die Werte gelten für die beschriebene Hauptbodenschicht im ungestörten 

Lagerungsverband, d.h. ohne z.B. baubedingte Auflockerungen oder Vernässungen. 

Tabelle 6: Bodenkennwerte nach DIN 1055-2 und Erfahrungswerte für den Steifemodul 

Homogen-
bereich 

Bodenart 

Wichte 
erdfeucht 

γ 

[kN/m³] 

Wichte  
unter Auftrieb 

γ´ 
[kN/m³] 

Reibungs-
winkel 

φ´ 
[°] 

Kohäsion 

c´ 

[kN/m²] 

Steifemodul 

ES 

[MN/m²] 

1 OH – SE 17,0 9,5 30,0  keine k.A. 

2 SE 17,0 – 18,0 9,5 – 10,5 32,5 keine 40 – 80 

3 SU* – UL 18,5 – 19,5 9,5 – 10,5 22,5 – 27,5 2 – 5 5 – 15 

6 Allgemeine Baugrundbeurteilung und Gründungs-

empfehlung für den Hochbau 

Die Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung richtet sich nach dem, aus den 

Rammkernsondierungen und Rammsondierungen bekannten Bodenaufbau unter 

geotechnischen Gesichtspunkten. Da zum Berichtszeitpunkt noch keine Bebauungspläne 

vorlagen, hat die Gründungsempfehlung lediglich orientierenden Charakter. Sobald konkrete 

Entwurfsplanungen vorliegen, sollten nochmals objektbezogene Baugrunduntersuchungen 

durchgeführt werden. 

Die im Gründungsbereich anstehenden Böden sind mit geeignetem Gerät bis zur Solltiefe 

(Einbindetiefe Fundamente bzw. Bodenplatte) auszuheben. Hierbei sollte der humose 

Oberboden im Gründungsbereich vollständig abgetragen und ggf. durch geeigneten 

Füllboden (s.u.) ersetzt werden. 

In Abhängigkeit von der Aushubtiefe und der vorgesehenen Einbindetiefe der Gewerke ist 

ein Lastausbreitungswinkel von 45° zu beachten, d.h. erfolgt beispielsweise der Erdaushub 

bis 1 m unterhalb der vorgesehenen Gründungsebene (Einbindetiefe Fundamente / 

Bodenplatte) muss der Bodenaustausch mit einem seitlichen Überstand von mind. 1 m über 

die Gewerke hinaus hergestellt werden. 



Büro für Geowissenschaften M&O - 10 -  3577-2019-BGU-BBP 30-Erlenweg III-Lengerich 

 

Berichtsdatum 09.08.2019 

Gemäß DIN 4124 darf beim Aushub von Baugruben mit einer Tiefe von mehr als 1,25 m 

unter GOK ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit ein zulässiger 

Böschungswinkel von β ≥ 45° bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden nicht 

überschritten werden. Bei mind. steif konsistenten, bindigen Böden ist ein Böschungswinkel 

von β ≥ 60° einzuhalten.  

Sofern der Gründungsbereich aufgefüllt werden muss, sollte hierfür humusfreier, 

verdichtungsfähiger, frostunempfindlicher, kornabgestufter Boden (z.B. Bodengruppen SE, 

SW, SI gemäß DIN 18196) verwendet werden, welcher lagenweise einzubauen und in 4 - 6 

Übergängen, bei Schüttstärken von max. je 0,4 m mit geeignetem Gerät auf mindestens 

mitteldichte Lagerung zu verdichten ist. Nach durchgeführten Verdichtungsarbeiten ist ein 

Verdichtungsgrad von Ev2 ≥ 70 MN/m² oder DPr ≥ 98 % auf dem Planum nachzuweisen. 

Die Fundamente sollten in frostsicherer Tiefe von mind. 0,8 m unter GOK einbinden. 

Es muss damit gerechnet werden, dass der maximale Grundwasserhöchststand 

(Bemessungswasserstand) bis zu 1,5 m über dem zum Untersuchungszeitpunkt 

gemessenen Wert liegen kann. Sofern erdberührte Wände und Bodenplatten unterhalb des 

Bemessungswasserstandes liegen, sollten diese gemäß DIN 18195-6 gegen „drückendes 
Wasser von außen“ abgedichtet werden. Sollten erdberührte Wände und Bodenplatten höher 

liegen als der Bemessungswasserstand, kann eine Abdichtung gemäß DIN 18195-4 in 

Kombination mit einer Dränung gemäß DIN 4095 erfolgen. 

7 Baugrundbeurteilung und Gründungsempfehlung für 

die Verkehrsflächen 

Für den Verkehrsflächenaufbau werden die „Richtlinien für die Standardisierung des 
Oberbaus von Verkehrsflächen“ (RStO 12) zu Grunde gelegt. Es wird hierbei von einer 

Belastungsklasse Bk1,8 für die Verkehrsflächen ausgegangen. Gemäß der Bundesanstalt für 

Straßenwesen (BASt) liegt das Baufeld in der Frosteinwirkungszone I. 

Im Gründungsbereich der Verkehrsflächen sollten stark humose Oberboden (vgl. Kap. 6) 

vollständig abgetragen werden. In Abhängigkeit von der Planungshöhe der Verkehrsflächen 

kann das Planum bei Bedarf mit gut verdichtungsfähigem, frostunempfindlichem, 

kornabgestuftem Bodenmaterial (z.B. Bodengruppen SE, SI, SW nach DIN 18196) aufgehöht 

werden. 

Auf dem Planum kann der Aufbau der neuen Verkehrsflächen entsprechend RStO 12 bei 

einer Bauweise mit einer Asphaltdecke beispielsweise nach Tafel 1, Zeile 5 für die 

Belastungsklasse Bk1,8 erfolgen (siehe Tabelle 7): 
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Tabelle 7: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 1, Zeile 5, Bk1,8) bei Bauweise mit 
Asphaltdecke 

Einbauschicht 
Geforderter Verformungsmodul 

Ev2  

[MN/m²] 

Einbaustärke 
[cm] 

Asphaltdeckschicht - 4 

Asphalttragschicht - 12 

Schottertragschicht 150 34 

Planum 45 - 

Gesamtstärke frostsicherer 
Oberbau - 55 

 

Alternativ kann der Aufbau für die Verkehrsflächen entsprechend RStO 12 bei einer 

Bauweise mit einer Pflasterdecke nach Tafel 3, Zeile 3, für die Belastungsklassen Bk1,8 

erfolgen (siehe Tabelle 8): 

Tabelle 8: Empfohlener Aufbau entsprechend RStO 12 (Tafel 3, Zeile 3, Bk1,8) bei Bauweise mit 
Pflasterdecke 

Einbauschicht 
Geforderter Verformungsmodul 

Ev2  

[MN/m²] 

Einbaustärke 
[cm] 

Pflasterdecke - 8 

Bettung - 4 

Schottertragschicht 150 30 

Schicht aus 
frostunempfindlichem Material 

80 13 

Planum 45 - 

Gesamtstärke frostsicherer 
Oberbau - 55 

Die für die Verkehrsflächen anzusetzende Belastungsklasse nach RStO 12 und der daraus 

resultierende Aufbau der Verkehrsflächen sind letztlich von planerischer Seite entsprechend 

dem zu erwartenden Verkehr (Lasten, Beanspruchung) festzulegen. Gegebenenfalls ist der 

Aufbau der Verkehrsflächen entsprechend anzupassen. 

Zur Überprüfung einer ausreichenden Verdichtung des eingebauten Materials, insbesondere 

der Schottertragschicht, sollten auf dem Planum statische Plattendruckversuche gemäß 

DIN 18134 durchgeführt werden. 

Bei der Herstellung des Planums, der Frostschutzschicht und der Tragschichten sind zudem 

die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im 
Straßenbau“ (ZTVE-StB 09) und die „Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen für den 
Bau von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ (ZTV-SoB-StB 04) zu berücksichtigen. 
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8 Bauwasserhaltung 

Bei den Erdarbeiten ist ein Abstand zum Grundwasserspiegel von mind. 0,5 m einzuhalten. 

Für den Bodenaushub ist aufgrund des festgestellten Grundwasserstandes sowie des zu 

erwartenden Grundwasserhöchststandes in Abhängigkeit vom Bauvorhaben möglicherweise 

eine Wasserhaltung erforderlich. Die Wasserhaltung sollte für das jeweilige Bauvorhaben im 

Rahmen eines gesondert zu erstellenden Wasserhaltungskonzeptes bemessen werden. Das 

anfallende Wasser kann nach Einholen einer entsprechenden wasserrechtlichen Erlaubnis 

ggf. in einen nahegelegen Graben bzw. die Kanalisation abgeleitet werden. 

Um den Umfang einer Wasserhaltung möglichst gering zu halten, sollten die Erdarbeiten 

vorzugsweise in Witterungsperioden mit niedrigen Grundwasserständen (z.B. in den 

Sommermonaten) erfolgen. 

9 Eignung des Untergrundes zur dezentralen Versickerung von 

Niederschlagswasser 

Das untersuchte Plangebiet ist aufgrund des geringen Flurabstandes zum zu erwartenden 

mittleren Grundwasserhöchststand für den Betrieb von Versickerungsanlagen im aktuellen 

Zustand der Fläche nur eingeschränkt geeignet. 

Gemäß der DWA (2005) ist zwischen der Sohle einer Versickerungsanlage und dem 

mittleren Grundwasserhöchststand (bei ca. -0,7 m rel. Höhe bezogen auf den 

Höhenfestpunkt) eine Sickerstrecke von mindestens 1,0 m einzuhalten. Diese Bedingung ist 

bei der Planung einer Versickerungsanlage zu berücksichtigen. 

Die Möglichkeit für eine Versickerung besteht an Standorten mit einem geringen 

Grundwasserflurabstand z.B. in der Ausführung von flachen Versickerungsmulden mit einer 

geringen Flächenbelastung (Au/As), ggf. in Kombination mit einer Aufhöhung des Geländes 

am geplanten Versickerungsstandort mit einem für eine Versickerung geeigneten Boden, 

sodass zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren 

Grundwasserhöchststand eine Sickerstrecke von ≥1 m gegeben ist. 

In Abstimmung mit der zuständigen Behörde ist gegebenenfalls eine geringere Sickerstrecke 

zulässig. 

Zur Bemessung von Versickerungsanlagen kann für die untersuchten Sande ein kf-Wert von 

rd. 4 x 10-5 m/s angesetzt werden. 
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10 Schlusswort 

Sollten sich hinsichtlich der vorliegenden Bearbeitungsunterlagen und der zur Betrachtung 

zugrunde gelegten Angaben Änderungen ergeben oder bei der Bauausführung abweichende 

Boden- und Grundwasserverhältnisse angetroffen werden, ist der Gutachter sofort zu 

informieren. 

Falls sich Fragen ergeben, die im vorliegenden Gutachten nicht oder nur abweichend erörtert 

wurden, ist der Gutachter zu einer ergänzenden Stellungnahme aufzufordern. 

Spelle, 9. August 2019 

 

             

 

 Dipl.-Geogr. Ingo-Holger Meyer      Dipl.-Geol. Sven Ellermann 

 Beratender Geowissenschaftler BDG 
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Anlage 1: Übersichtskarte 

Kartengrundlage: Umweltkarten Niedersachsen 

Maßstab:         
unmaßstäblich 

Datum: 
09.08.2019 

Bearbeiter: 
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Lage des  
Plangebietes 
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Anlage 2: Lageplan der Untersuchungspunkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3577-2018-BGU-
BBP 30-

Erlenweg III-
Lengerich 

Anlage 2: Lageplan  

Kartengrundlage: LGLN 

Maßstab: 
unmaßstäblich 

Datum: 
09.08.2019 

Bearbeiter: 
Ellermann 

Höhenfestpunkt (HFP) 

Vermarkungspunkt 
± 0,00 m rel. Höhe 

RKS 1 + DPL 1 + VU 1 

+0,29 m rel. Höhe 
 

RKS 2 + DPL 2 

+1,32 m rel. Höhe 
 

RKS 3 + DPL 3 + VU 2 

+0,47 m rel. Höhe 

RKS 4 + DPL 4 

+0,13 m rel. Höhe 
 

RKS 5 + DPL 5 

+0,60 m rel. Höhe 
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Anlage 3: Bohrprofile der Rammkernsondierungen und 

Rammsondierdiagramme 
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Anlage 4: Ergebnisse der Versickerungsversuche 

 



Q/sec Q/min

FALSCH 1,51 91 1 0 0 0

WAHR 3,03 182 2 19 1 182

WAHR 1,91 115 3 31 2 115

WAHR 2,31 139 4 60 4 139

WAHR 1,99 120 5 85 6 120

WAHR 1,99 120 6 135 10 120

WAHR 1,98 119 7 197 15 119

WAHR 1,85 111 8 255 20 111

WAHR 1,71 102 9 362 30 102

FALSCH 1,71 102 10 ---

FALSCH 1,71 102 11 ---

FALSCH 1,71 102 12 ---

7 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 1,71 ml/sec Durchm.(mm): 110

102,4 ml/min 0,96

110 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 4 cm

Wert "ho" 110 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

19 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 88 cm

Viskosität 1,0 Wasserviskosität im Bohrloch

Wasserviskosität bei 20
o
C

120 cm Bohrlochtiefe (H) 2,15E-3

208 cm Grundwasserstand (GW)   /

wasserundurchlässige Bodenschicht 8,50E-4

2,1 *  10 -5

0,00

Ermittlung Durchlässigkeitsbeiwert
Versickerung im Bohrloch  /  WELL PERMEAMETER METHOD

02.08.2019

185,6
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3577-2018 (Anlage 4.1) VU 1 (RKS 1)
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Projekt: Test: Datum: 

© Geotechnisches Büro Wiltschut 2007 
www.wiltschut.de 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
methods. American Society of Agronomy, Madison, Wisconsin. 1986 
 

m/s 

cm/Tag 

Q/min 

Bearbeiter: 



Q/sec Q/min

FALSCH 1,51 91 1 0 0 0

WAHR 3,03 182 2 19 1 182

WAHR 1,28 77 3 27 2 77

WAHR 1,91 115 4 51 4 115

WAHR 1,51 91 5 70 6 91

WAHR 1,48 89 6 107 10 89

WAHR 1,53 92 7 155 15 92

WAHR 1,50 90 8 202 20 90

WAHR 1,40 84 9 290 30 84

FALSCH 1,40 84 10 ---

FALSCH 1,40 84 11 ---

FALSCH 1,40 84 12 ---

7 cm Durchmesser Bohrloch Randbedingungen / Zwischenwerte:

Infiltrationsrate "Q" 1,40 ml/sec Durchm.(mm): 110

84,2 ml/min 0,96

70 cm Tiefe Bohrloch bis Wasserstand (ho) Radius-Bohrloch "r" 4 cm

Wert "ho" 70 cm

Wert "h" = H-ho 10 cm

19 o
C Wassertemperatur Wert "S" = GW-H 100 cm

Viskosität 1,0 Wasserviskosität im Bohrloch

Wasserviskosität bei 20
o
C

80 cm Bohrlochtiefe (H) 1,77E-3

180 cm Grundwasserstand (GW)   /

wasserundurchlässige Bodenschicht 6,26E-4

1,8 *  10 -5
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www.wiltschut.de 

Klute, A.: Methods of soil analysis, Part 1, Physical and mineralogical 
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